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RUNDERLASSE

Nr. 12 Vorlage von Akten für Prüfungszwecke in der zweiten juristischen Staats-
prüfung. RdErl. d. MdJ v. 22. April 2008 (2226 - V/JPA II/2 - 2008/1382-V)
– JMBl. S. 137 – – Gült.-Verz. Nr. 2103, 322 –

1. Die Amtsgerichte, Landgerichte, Arbeitsgerichte, Sozialgerichte, Finanzgerichte,
Verwaltungsgerichte und Staatsanwaltschaften legen dem Justizprüfungsamt unter
Beachtung der Hinweise zur Vorlage von Akten und Vorgängen für Prüfungsauf-
gaben in der zweiten juristischen Staatsprüfung (Anlage zu diesem Erlass) geeig-
nete Akten vor.
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2. Alle Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Amtsanwäl-
tinnen und Amtsanwälte befinden spätestens nach Abschluss der Bearbeitung
einer Sache darüber, ob sie sich für Prüfungszwecke eignet. Wird die Eignung der
Akte bejaht, wird der auf dem Aktendeckel enthaltene Aufdruck

„Prüfungsamt:
ja – nein

falls ja K-V
(Unterschrift)“

oder der auf den Aktendeckeln der Verwaltungsgerichtsbarkeit enthaltene entspre-
chende Aufdruck ausgefüllt. Die Entscheidung über die Geeignetheit braucht nicht
begründet zu werden. 

3. Jede Geschäftsstelle erfasst die als prüfungsgeeignet bezeichneten Akten in einer
Liste.

Bei den in die Berufungs-, Revisions- oder Beschwerdeinstanz gelangten Sachen
obliegt es der höheren Instanz, den Aufdruck über die Eignung der Sache für
Prüfungszwecke auszufüllen, wenn nicht schon die untere Instanz die Akten als zu
Prüfungszwecken geeignet bezeichnet hat. Die Eintragung in die Liste und die
Einreichung der Akten ist in jedem Falle Aufgabe der unteren Instanz. Ist das
Weglegen der Akte verfügt, ohne dass der Aufdruck ausgefüllt ist, darf die
Geschäftsstelle unterstellen, dass die Geeignetheit für Prüfungszwecke verneint
worden ist.

4. Die in der Liste aufgenommen Akten werden, sobald sie im Geschäftsgang ent-
behrlich sind, der Behördenleitung vorgelegt, die die Akten unmittelbar an das
Justizprüfungsamt weiterreicht.

5. Für die in besonderem Maße benötigten strafrechtlichen Akten gilt ergänzend:

Die Leiterinnen und Leiter der Staatsanwaltschaften legen jährlich dem Justizprü-
fungsamt unmittelbar prüfungsgeeignete Akten in einer Anzahl vor, die mindestens
der Zahl der in der Behörde tätigen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder
Amtsanwältinnen und Amtsanwälte entspricht.

Das Verfahren über die Beschaffung dieser Akten regeln die Behördenleiterinnen
und Behördenleiter in eigener Zuständigkeit.

6. Die Hinweise zur Vorlage von Akten und Vorgängen für Prüfungsaufgaben in der
zweiten juristischen Staatsprüfung (Anlage zu diesem Erlass) sind in jährlichem
Abstand den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten,
Amtsanwältinnen und Amtsanwälten durch Umlauf bekannt zu machen.

7. Der Runderlass vom 11. November 2005 (JMBl. S. 504) wird aufgehoben.

8. Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.
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ANLAGE

Hinweise zur Vorlage von Akten und Vorgängen für Prüfungsaufgaben in der zweiten
juristischen Staatsprüfung:

I.

Wegen der hohen Zahl der Prüfungsverfahren besteht im Justizprüfungsamt großer
Bedarf an geeigneten Prüfungsaufgaben für Klausuren und Aktenvorträge.

Alle Ausbildungsstellen, einschließlich derjenigen der Schwerpunktbereiche in der
Wahlstation (§ 29 Abs. 3 JAG), sollen daher dem Justizprüfungsamt geeignete Akten
vorlegen.

II.

1. Für Prüfungszwecke können Akten und Vorgänge verschiedenster Art herangezo-
gen werden. Es kommen nicht nur Vorgänge in Betracht, die gerichtliche Entschei-
dungen oder behördliche Bescheide enthalten, sondern auch solche, die etwa
durch die Rücknahme eines Rechtsbehelfs, durch Vergleich oder auf sonstige
Weise erledigt worden sind.

Prüfungsaufgaben können aus allen Rechtsgebieten entnommen werden. Aufga-
ben aus engeren oder abgelegenen Rechtsgebieten sollten jedoch nicht Spezial-
fragen zum Gegenstand haben, die sich erst der spezialisierten Praktikerin oder
dem spezialisierten Praktiker voll erschließen, sondern Verbindungen zu allgemei-
neren Rechtsfragen aufweisen, die im Bereich der Ausbildungsstellen nicht außer-
gewöhnlich sind.

Prüfungsaufgaben sollten nach Möglichkeit nicht ausschließlich die Erörterung von
Rechtsfragen zum Gegenstand haben. Es können auch solche – unter rechtlichen
Gesichtspunkten zu bearbeitende – Vorgänge herangezogen werden, bei denen der
Schwerpunkt auch oder sogar allein in der Erfassung, Ordnung und Würdigung von
tatsächlichen Vorgängen liegt. Erfahrungsgemäß sind Aufgaben, die ihren Schwer-
punkt im tatsächlichen Bereich haben (zum Beispiel ungesichertes und gegensätz-
liches Vorbringen, Beweiswürdigungen), schwieriger zu bewältigen als die Erörte-
rung von Rechtsfragen.

2. Es werden Akten und Vorgänge für folgende Aufgaben benötigt:

a) Aufsichtsarbeit, § 48 Abs. 1 JAG (= K-Aufgabe), mit der Bearbeitungszeit von
fünf Stunden:

Den Aufsichtsarbeiten sollen Rechtsfälle und Rechtsfragen nach Akten und Vor-
gängen der Rechtswirklichkeit zugrunde liegen (§ 48 Abs. 3 JAG). Die Aufsichts-
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arbeiten dienen der Feststellung, ob die Rechtsreferendarin oder der Rechts-
referendar fähig ist, einen Vorgang in beschränkter Zeit und mit begrenzten
Hilfsmitteln zu erfassen und für seine rechtliche Lösung in den üblichen Formen
der Rechtspraxis auch unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Betei-
ligten als Mitglieder der Gesellschaft einen überzeugend begründeten Vorschlag
zu machen (§ 48 Abs. 2 JAG). Die Aufgaben sind den Gebieten des Zivilrechts,
auch in Verbindung mit Zivilprozess- oder Zwangsvollstreckungsrecht, Straf-
rechts, öffentlichen Rechts sowie den Bereichen von Arbeit oder Wirtschaft zu
entnehmen (§ 48 Abs. 4 JAG).

Die Akten und Vorgänge sollten vollständig und möglichst im Original übersandt
werden unter Beifügung der zur erschöpfenden Bearbeitung erforderlichen bei-
gezogenen Vorgänge und Beiakten; bei den Beiakten kann die Ablichtung der
erforderlichen Teile genügen.

Eine Begründung, warum die Akte für prüfungsgeeignet gehalten wird, braucht
nicht gegeben zu werden. Auch Hinweise zur Lösung oder Problematik sind
nicht erforderlich; gleichwohl werden sie selbstverständlich gerne entgegenge-
nommen.

b) Aktenvortrag, § 50 Abs. 2, 3 JAG und § 33 Abs. 4 JAO (= V-Aufgabe), mit einer
Vorbereitungszeit von einer Stunde:

Der Vortrag dient der Feststellung, ob die Rechtsreferendarin oder der Rechts-
referendar fähig ist, in beschränkter Zeit – etwa zehn Minuten – für einen Ent-
scheidungsvorgang unter Darstellung der entscheidungserheblichen Gesichts-
punkte einen Vorschlag für die zu treffenden rechtlichen Maßnahmen in den
Formen der Rechtspraxis zu machen und verständlich und einleuchtend be-
gründet vorzutragen (§ 50 Abs. 2 JAG). Dem Vortrag sind Rechtsfälle nach
Vorgängen der Rechtswirklichkeit zugrunde zu legen, die unter Berücksichti-
gung der Wahlstation ausgewählt werden sollen (§ 50 Abs. 3 JAG).

3. Regeln für den Umfang eines prüfungsgeeigneten Vorgangs lassen sich kaum all-
gemein festlegen.

a) Bei Aufsichtsarbeiten wird aus der Originalakte ein Aktenauszug von etwa 7 bis
15 Textseiten zusammengestellt. Es kommen deshalb vorwiegend Fälle in Be-
tracht, die in tatsächlicher Hinsicht nicht zu umfangreich sind und keine außer-
gewöhnlich schwierigen Rechtsfragen aufwerfen.

b) Bei der Vorlage geeigneter Akten für den einstündigen Aktenvortrag kommen
Akten in Betracht, die sich im Rahmen einer weiteren Bearbeitung durch das
Justizprüfungsamt auf einen Umfang von 6 bis 10 Seiten (inklusive Anlagen) re-
duzieren lassen.

Die zu behandelnden Rechtsfragen sollten nicht so schwer sein, als dass sie
nicht in einer Stunde durchdacht und in 10 Minuten dargestellt werden können.
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Nr. 13 Änderung des Runderlasses über den Einsatz von EDV-Technik im Ge-
richtsvollzieherbüro. RdErl. d. MdJ v. 24. April 2008 (2344 -II/B 1- 2006/1279 - I/A 2)
– JMBl. S. 141 – – Gült.-Verz. Nr. 2105 –

RdErl. v. 28. 6. 2006 (JMBl. S. 357)

I.

Der Runderlass betreffend den Einsatz von EDV-Technik im Gerichtsvollzieherbüro
vom 28. Juni 2006 (JMBl. S. 357) wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird nach Nr. 2 folgende Nr. 3 angefügt:

„3. Die arbeitstägliche Sicherung des Datenbestandes ist mindestens fünf
Werktage aufzubewahren.“

b) In Abs. 3 Nr. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

„Eine Änderung der Eintragungen nach Registrierung darf nur entsprechend 
§ 64 Nr. 1 GVO erfolgen.“

2. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher ist verpflichtet, stets die
zuletzt zugelassene Programmversion, die den derzeitigen Bestimmungen ent-
spricht, zu verwenden (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1). Die Nutzung von älteren Programm-
versionen ist nach einer Übergangsfrist von vier Wochen unzulässig. Es wird emp-
fohlen, die Programmanbieterin oder den Programmanbieter vertraglich zu ver-
pflichten, bei Änderung der Dienstvorschriften oder bei Einführung neuer amtlicher
Vordrucke oder deren Änderung in angemessener Frist die erforderlichen Pro-
grammänderungen vorzunehmen und bereitzustellen.“

II.

Dieser Runderlass tritt am 1. Juni 2008 in Kraft
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Nr. 14 Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra). RdErl. d. MdJ v. 
13. Mai 2008 (1431 - III/C 1 - 2005/10963 - I/A) – JMBl. S. 142 –

– Gült.Verz. Nr. 2106, 241, 243 –

§ 1

Die Landesjustizverwaltungen und das Bundesministerium der Justiz haben die nach-
stehende Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen (MiStra) vereinbart:

Inhaltsübersicht

Auszug aus dem Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz

MiStra

Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

Nr. 1: Grundsatz
Nr. 2: Einschränkung vorgeschriebener Mitteilungspflichten
Nr. 3: Auskunft an die und Unterrichtung der Betroffenen
Nr. 4: Mitteilungspflichtige Stellen und dort funktional zuständige Personen
Nr. 5: Kenntlichmachung der Mitteilungspflicht auf den Akten, Dokumentation der

Mitteilung
Nr. 6: Inhalt und Zeitpunkt der Mitteilungen
Nr. 7: Folgemitteilungen, Antrag auf gerichtliche Entscheidung
Nr. 8: Mitteilungen bei Tateinheit
Nr. 9: Form der Mitteilungen
Nr. 10: Mitteilungsweg

Zweiter Teil

Die einzelnen Mitteilungspflichten

1. Abschnitt

Allgemeine Mitteilungspflichten

Nr. 11: Mitteilungen an die Polizei
Nr. 12: Mitteilungen zum Wählerverzeichnis
Nr. 13: Bewährungs- und Führungsaufsichtsfälle
Nr. 14: Ermittlungen über einen Todesfall
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2. Abschnitt

Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht
oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen

Nr. 15: Strafsachen gegen Personen in einem Beamten- oder Richterverhältnis
Nr. 16: Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitnehmer- oder sonstigen Be-

schäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst
Nr. 17: Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter
Nr. 18: Strafsachen gegen Versorgungsberechtigte
Nr. 19: Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten 
Nr. 20: Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand, frühere Berufs-

soldatinnen und Berufssoldaten und frühere Soldatinnen und Soldaten auf
Zeit

Nr. 21: Strafsachen gegen Zivildienstleistende
Nr. 22: Strafsachen gegen Geistliche und Beamtinnen und Beamte öffentlich-recht-

licher Religionsgesellschaften
Nr. 23: Strafsachen gegen Notarinnen, Notare und Angehörige der rechtsberaten-

den Berufe
Nr. 24: Strafsachen gegen Angehörige bestimmter Berufe des Wirtschaftslebens

und Sachverständige
Nr. 25: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Ge-

schäftsleiter von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten
Nr. 25a: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen und Ge-

schäftsleiter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen
Nr. 25b: Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Versiche-

rungsunternehmen
Nr. 26: Strafsachen gegen Angehörige der Heilberufe
Nr. 27: Strafsachen gegen sonstige Angehörige von Lehrberufen und erzieherischen

Berufen
Nr. 28: Strafsachen gegen Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in

Alten-, Behinderten- und Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten
Nr. 29: Sonstige Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats- Standes-

aufsicht oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen

3. Abschnitt

Sonstige Mitteilungen wegen der persönlichen Verhältnisse
der Betroffenen

Nr. 30: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Titeln, Orden und Ehren-
zeichen

Nr. 31: Mitteilungen an das Vormundschafts- und an das Familiengericht
Nr. 32: Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe in Strafsachen gegen Jugendliche

und Heranwachsende
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Nr. 33: Mitteilungen an die Schule in Strafsachen gegen Jugendliche und Heran-
wachsende

Nr. 34: Mitteilungen an andere Prozessbeteiligte in Strafsachen gegen Jugendliche
Nr. 35: Mitteilungen zum Schutz von Minderjährigen
Nr. 36: Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer waffenrechtlichen oder

sprengstoffrechtlichen Berechtigung sowie über sonstige nach dem WaffG
oder SprengG berechtigte Personen

Nr. 36a: Sonstige Mitteilungen aus waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen
Gründen

Nr. 37: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen
Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben

Nr. 38: Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber einer luftrechtlichen Erlaubnis
oder Genehmigung sowie über sonstige nach dem Luftverkehrsgesetz be-
rechtigte Personen

Nr. 39: Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen und
gegen Gewerbetreibende

Nr. 40: Strafsachen gegen mit Atomanlagen und Kernbrennstoffen oder sonstigen
radioaktiven Stoffen verantwortlich befasste Personen

Nr. 41: Strafsachen gegen Angehörige ausländischer Konsulate
Nr. 42: Mitteilungen über Ausländerinnen und Ausländer
Nr. 43: Strafsachen gegen Gefangene und Untergebrachte

4. Abschnitt

Mitteilungen wegen der Art des verletzten Strafgesetzes

Nr. 44: Betriebsunfälle
Nr. 45: Fahrerlaubnissachen
Nr. 46: Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesund-

heit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Nr. 47: Straftaten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illege-

len Beschäftigung und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Nr. 48: Mitteilungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
Nr. 49: Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder das

Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen
Nr. 50: Betäubungsmittelsachen
Nr. 51: Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt
Nr. 52: Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz

Anhang

Wichtige Mitteilungspflichten, die außerhalb der Anordnung über Mitteilungen in Straf-
sachen geregelt sind.
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Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen
(MiStra)

Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

1

Grundsatz

(1) In Strafsachen sind Gerichte und Staatsanwaltschaften nach der gesetzlichen
Regelung im Zweiten Abschnitt des EGGVG (§§ 12 ff.) zur Mitteilung personenbezo-
gener Daten von Amts wegen an öffentliche Stellen für andere Zwecke als die des
Strafverfahrens, für die die Daten erhoben worden sind, befugt. Verpflichtet sind sie zu
Mitteilungen nur, wenn dies im Folgenden angeordnet oder in besonderen Vorschriften
bestimmt ist.

(2) Wichtige in besonderen Vorschriften enthaltene Mitteilungspflichten werden in die-
ser Verwaltungsvorschrift neben den erst durch diese Verwaltungsvorschrift angeord-
neten Mitteilungspflichten wiedergegeben. Auf weitere besondere Vorschriften (Mittei-
lungspflichten und -befugnisse) wird im Anhang hingewiesen.

(3) Darüber hinaus ist im Einzelfall eine Mitteilung auch dann zu machen, wenn sie
weder in einer besonderen Vorschrift noch im Folgenden vorgeschrieben, jedoch
rechtlich zulässig und wegen eines besonderen öffentlichen Interesses unerlässlich ist,
etwa in Fällen des § 17 EGGVG. Die Entscheidung treffen Richterinnen oder Richter,
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte.

(4) Diese Verwaltungsvorschrift gilt nicht für Mitteilungen für Zwecke des Verfahrens,
in dem die Daten erhoben worden sind, für Mitteilungen an Privatpersonen sowie für
Auskünfte und Akteneinsicht auf Ersuchen. Die Nummern 11, 32 und 34 bleiben un-
berührt.

2

Einschränkung vorgeschriebener Mitteilungspflichten

(1) Eine an sich vorgeschriebene Mitteilung unterbleibt im Einzelfall, wenn ihr eine be-
sondere bundesrechtliche Verwendungsregelung, insbesondere § 30 AO, § 78 SGB X,
oder eine entsprechende landesrechtliche Verwendungsregelung entgegensteht. In
anderen als den in § 13 Abs. 1 EGGVG genannten Fällen unterbleibt eine Mitteilung
ferner, wenn im Einzelfall für die übermittelnde Stelle offensichtlich ist, dass schutz-
würdige Interessen Betroffener an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegen (§ 13
Abs. 2 EGGVG). Gesetzlich besonders geregelte Mitteilungspflichten und deren Ein-
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schränkungen bleiben von § 13 Abs. 2 EGGVG unberührt. Schließlich unterbleibt eine
Mitteilung, solange Zwecke des Strafverfahrens entgegenstehen.

(2) Die Entscheidung treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte.

3

Auskunft an die und Unterrichtung der Betroffenen

(1) Die Voraussetzungen von Auskunft (auf Antrag) und Unterrichtung (von Amts
wegen) der Betroffenen sind in § 21 EGGVG geregelt. Diesen ist grundsätzlich nur auf
schriftlichen Antrag Auskunft über Mitteilungen zu erteilen. Die Unterrichtung von Amts
wegen ist dann veranlasst, wenn von einer Mitteilung Betroffene nicht zugleich Be-
schuldigte im Verfahren sind oder es sich um eine Mitteilung nach Nummer 1 Abs. 3
handelt.

(2) Auf die Beschränkungen in § 21 Abs. 3 und 4 EGGVG wird hingewiesen. Die
Entscheidung, dass Auskunft oder Unterrichtung unterbleiben, treffen Richterinnen
oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte.

(3) Die Form der Auskunftserteilung und Unterrichtung unterliegt pflichtgemäßem
Ermessen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, Betroffenen einen Abdruck der Mitteilung
zu übersenden. Von der Beifügung der Schriftstücke (etwa Urteile), die Betroffenen
schon übermittelt worden sind, kann abgesehen werden.

(4) Eine nach § 21 Abs. 4 EGGVG unterbliebene Unterrichtung ist nachzuholen, so-
bald die Beschränkungen entfallen sind.

4

Mitteilungspflichtige Stellen und dort funktional zuständige Personen

(1) Mitteilungspflichtige Stelle ist, soweit nichts anderes bestimmt ist,

1. die Staatsanwaltschaft für Mitteilungen bis zur Erhebung der öffentlichen Klage,

2. das Gericht für Mitteilungen nach der Erhebung der öffentlichen Klage oder der
Privatklage bis zur Rechtskraft der Entscheidung,

3. die Vollstreckungsbehörde für Mitteilungen nach der Rechtskraft der Entschei-
dung.

Die oberste Justizbehörde kann, insbesondere aus Gründen der Verwaltungsverein-
fachung, eine andere Bestimmung treffen.

(2) Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte ordnen die Mit-
teilung in den Fällen an, in denen dies ausdrücklich bestimmt ist oder in denen sie sich
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die Anordnung ausdrücklich vorbehalten haben. Auch in anderen Fällen können sie
Mitteilungen anordnen. Amtsanwältinnen und Amtsanwälte stehen im Rahmen ihrer
Zuständigkeit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten gleich.

(3) Im Übrigen ordnen Mitteilungen an

1. bei der Staatsanwaltschaft von der Behördenleitung bestimmte Bedienstete,

2. bei dem Gericht Urkundsbeamtinnen oder Urkundsbeamte der Geschäftsstelle,

3. bei der Vollstreckungsbehörde Beamtinnen oder Beamte des gehobenen
Justizdienstes,

soweit vorgesetzte Stellen nichts anderes bestimmen. Die Durchführung einer ange-
ordneten Mitteilung kann einer anderen Justizbehörde überlassen werden; die Verant-
wortung der anordnenden Stelle für die Zulässigkeit der Mitteilung bleibt unberührt.

5

Kenntlichmachung der Mitteilungspflicht auf den Akten,
Dokumentation der Mitteilung

(1) Die Mitteilungspflichten sind auf der Vorderseite der Akten in geeigneter Form
kenntlich zu machen; dies gilt nicht für die Mitteilungspflicht nach Nummer 11.

(2) Sind Mitteilungen gemacht, ist dies in geeigneter Form zu dokumentieren. In
Betracht kommt z. B. ein Vermerk. Ein Abdruck der Mitteilungen – ohne etwaige Anla-
gen – soll zur Dokumentation benutzt werden, wenn dies ohne größeren Aufwand
möglich ist.

(3) Liegen die Beschränkungen des § 21 Abs. 3 und 4 EGGVG vor, sind die Kennt-
lichmachung der Mitteilungspflichten und die Dokumentation der Mitteilung in den
Handakten oder in sonst geeigneter Weise vorzunehmen.

6

Inhalt und Zeitpunkt der Mitteilungen

(1) Der Inhalt und der Zeitpunkt der Mitteilungen richten sich nach den besonderen
Vorschriften. Neben den mitzuteilenden Daten dürfen weitere Daten unter den Vor-
aussetzungen des § 18 Abs. 1 EGGVG übermittelt werden. Im Übrigen gelten die fol-
genden Bestimmungen.

(2) Ist die Einleitung eines Verfahrens mitzuteilen, richtet sich der Inhalt der Mitteilung
nach deren Zweck und den Umständen des Einzelfalles. Die Mitteilung unterbleibt, so-
lange kein begründeter Verdacht vorliegt.

(3) Ist der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls mitzuteilen,
sind auch die Aufhebung dieser Entscheidungen sowie die Aussetzung des Vollzuges
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mitzuteilen. Der Haft- oder der Unterbringungsbefehl selbst werden grundsätzlich
nicht übermittelt. Soll der Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbefehls vor dessen
Vollzug mitgeteilt werden, ist besonders zu prüfen, ob Zwecke des Strafverfahrens
dem entgegenstehen (Nummer 2 Abs. 1 Satz 4).

(4) Ist die Erhebung der öffentlichen Klage mitzuteilen, sind die Anklageschrift, eine an
ihre Stelle tretende Antragsschrift nach § 414 Abs. 2 Satz 2 StPO, der Antrag auf Erlass
eines Strafbefehls, der Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren (§ 417
StPO) bzw. der Antrag im vereinfachten Jugendverfahren (§ 76 JGG) zu übermitteln.
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Einzelfall anordnen, dass die Über-
mittlung des wesentlichen Ergebnisses der Ermittlungen unterbleibt.

(5) Ist das Urteil mitzuteilen, sind die Urteilsformel und die Urteilsgründe zu übermit-
teln. Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Ein-
zelfall anordnen, dass die Übermittlung der Urteilsgründe unterbleibt. Mitzuteilen ist
auch, ob und von wem ein Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt worden ist.

(6) Ist die rechtskräftige Entscheidung (Urteil, Strafbefehl, Gesamtstrafenbeschluss)
mitzuteilen, ist auch anzugeben, wann sie rechtskräftig geworden ist. Ist mit der
rechtskräftigen Entscheidung ein Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf
eine angefochtene Entscheidung Bezug genommen, ist auch die angefochtene Ent-
scheidung mitzuteilen; Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) Ist der Ausgang des Verfahrens mitzuteilen, ist jede das Verfahren endgültig oder
– außer in den Fällen des § 153a StPO – vorläufig abschließende Entscheidung mit
Begründung mitzuteilen, insbesondere die Einstellungsverfügung (Ablehnung der
Strafverfolgung) der Staatsanwaltschaft, der nicht mehr anfechtbare Beschluss, der
die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnt, die Einstellung des Verfahrens durch ge-
richtlichen Beschluss und die rechtskräftige Entscheidung. Richterinnen oder Richter,
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte können im Einzelfall anordnen, dass die Über-
mittlung der Begründung unterbleibt.

7

Folgemitteilungen, Antrag auf gerichtliche Entscheidung

(1) Unter den Voraussetzungen des § 20 EGGVG sind Folgemitteilungen notwendig.
Absatz  1 ordnet – eingeschränkt durch Absatz 3 – Folgemitteilungen für den Fall an,
dass eine Mitteilung vor Beendigung des Verfahrens ergangen, insbesondere eine
übermittelte Entscheidung abgeändert oder aufgehoben worden ist. Absatz 2 Satz 1
regelt – wiederum eingeschränkt durch Absatz 3 – die unverzügliche Berichtigung un-
richtiger Daten. Die Entscheidung darüber, dass eine Folgemitteilung nach § 20
Abs. 3 EGGVG unterbleibt, treffen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder
Staatsanwälte.

(2) Senden Empfänger Unterlagen zurück, weil sie für ihre Zwecke nicht erforderlich
sind, ist sicherzustellen, dass sie keine Folgemitteilungen erhalten. Leiten Empfänger
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Unterlagen gemäß § 19 Abs. 2 Satz 3 EGGVG weiter, sind Folgemitteilungen an die
nach ihren Angaben tatsächlich zuständige Stelle zu machen.

(3) Wird ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, ist der Empfänger zu un-
terrichten (§ 22 Abs. 2 Satz 1 EGGVG). Auf § 22 Abs. 2 Satz 2 EGGVG soll er hinge-
wiesen werden.

8

Mitteilungen bei Tateinheit

Ist eine Mitteilung wegen der Art des verletzten Strafgesetzes vorgeschrieben, ist sie
auch dann zu machen, wenn die Straftat zugleich ein anderes Strafgesetz verletzt und
die Strafe diesem entnommen werden muss oder entnommen worden ist.

9

Form der Mitteilungen

(1) Soweit dies möglich und nichts anderes vorgeschrieben ist, werden Mitteilungen
durch Übersendung einer Mehrfertigung des mitzuteilenden Schriftstücks bewirkt. Im
Übrigen wird die Form der Mitteilungen von der übermittelnden Stelle nach pflicht-
gemäßem Ermessen bestimmt.

(2) Ein automatisiertes Verfahren zur Durchführung von Mitteilungen kann eingerich-
tet werden, wenn diese Form der Datenübermittlung – unter Berücksichtigung der
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben der beteiligten Stellen –
wegen der Vielzahl der Übermittlungen oder aus anderen Gründen angemessen ist.
Der automatisierte Abruf durch die empfangenden Stellen ist unzulässig. Die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, die für die übermittelnde Stelle gelten, sind zu be-
achten.

(3) Mehrfertigungen sind nur zu beglaubigen, wenn dies besonders bestimmt ist.

(4) Soweit es nicht der Übersendung einer Mehrfertigung bedarf, sollen Vordrucke
oder Muster verwendet werden.

(5) Auf der Mitteilung wird vermerkt:

„(Absendende Stelle) , den 20

An

– vertraulich zu behandeln –
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Zum dortigen Aktenzeichen (falls bekannt): 
Mitteilung nach Nr. 
der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen.

Die Mitteilung darf nur im Rahmen der §§ 19 Abs. 1, 18 Abs. 1 Satz 2 EGGVG
verwertet werden, es sei denn, dass eine zweckändernde Nutzung ausdrück-
lich gesetzlich vorgesehen ist. Der Zweck ergibt sich aus der angegebenen
Bestimmung der MiStra. Sind die übermittelten Daten im Sinne von § 19 Abs.
2 Satz 1 EGGVG nicht erforderlich, ist nach § 19 Abs. 2 Satz 2 EGGVG zu ver-
fahren."

Die §§ 18, 19 EGGVG sowie die einschlägige Bestimmung des zweiten Teils dieser
Verwaltungsvorschrift sind der Mitteilung im Wortlaut beizufügen, wenn die Kenntnis
der empfangenden Stelle nicht vorausgesetzt werden kann.

(6) Die Mitteilung wird – sofern kein automatisiertes Verfahren Anwendung findet –
verschlossen übersandt.

10

Mitteilungsweg

(1) Die Mitteilungen werden vorbehaltlich besonderer Vorschriften der empfangenden
Stelle unmittelbar übersandt. Berichtspflichten bleiben unberührt.

(2) Soweit dies nach der Art der zu übermittelnden Daten und der Organisation der
empfangenden Stelle veranlasst oder im Folgenden ausdrücklich angeordnet ist, trifft
die übermittelnde Stelle angemessene Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass Mittei-
lungen unmittelbar die bei der empfangenden Stelle funktionell zuständigen Bediens-
teten erreichen.

Zweiter Teil

Die einzelnen Mitteilungspflichten

1. Abschnitt

Allgemeine Mitteilungspflichten

11

Mitteilungen an die Polizei
§ 482 StPO

(1) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst war,
ihr Aktenzeichen mit.
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(2) Die Staatsanwaltschaft teilt der Polizeibehörde, die mit dem Verfahren befasst war,
den Ausgang des Verfahrens mit.

(3) Die Mitteilung nach Absatz 2 erfolgt

1. in den Fällen des § 20 Abs. 1 Satz 1 BZRG durch Übersendung einer Mehrferti-
gung der Mitteilung an das Bundeszentralregister,

2. im Übrigen grundsätzlich nur durch Übermittlung der Entscheidungsformel
(Tenor), der entscheidenden Stelle sowie des Datums und der Art der
Entscheidung (Urteil, Beschluss, Entschließung der Staatsanwaltschaft).

Eine Mehrfertigung des Urteils (ggf. auch der nach § 267 Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 Satz 1
StPO in Bezug genommenen Abbildungen und Schriftstücke) oder einer mit Gründen
versehenen Einstellungsentscheidung kann auf Ersuchen der befassten Polizeibe-
hörde übersandt werden.

(4) Die Mitteilung des Verfahrensausgangs von Amts wegen unterbleibt in Verfahren
gegen Unbekannt sowie bei Verkehrsstrafsachen, soweit sie nicht unter die §§ 142,
315 bis 315c StGB fallen. Die Befugnis zur Erteilung von Auskünften oder der Gewäh-
rung von Akteneinsicht auf Ersuchen bleibt hiervon unberührt.

12

Mitteilungen zum Wählerverzeichnis
§ 13 Abs. 1 Nr. 5 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen deutsche Staatsangehörige sowie gegen Staatsangehörige
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Unionsbürger), die in der
Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhnlich
aufhalten, ist der zuständigen Verwaltungsbehörde die Tatsache der rechtskräftigen
Verurteilung (ohne Angabe der rechtlichen Bezeichnung der Tat und ohne Angabe der
angewendeten Strafvorschriften) mitzuteilen, wenn

1. wegen eines Verbrechens auf eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr
erkannt worden ist,

2. die Fähigkeit aberkannt worden ist, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte
aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, oder

3. das Recht aberkannt worden ist, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen
oder zu stimmen.

In den Fällen der Ziffern 2 und 3 ist auch die Zeit mitzuteilen, für die die Aberkennung
wirksam ist.

(2) Der zuständigen Verwaltungsbehörde ist eine Mitteilung zu machen, wenn je-
mand nach § 63 in Verbindung mit § 20 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus
untergebracht wird. In diesen Fällen ist auch die Entlassung mitzuteilen.
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(3) Die Mitteilungen sind der Verwaltungsbehörde zu machen, in deren Bezirk die
Verurteilte oder der Verurteilte die Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Haupt-
wohnung inne hat. Haben Verurteilte keine Wohnung im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland oder lässt sich eine solche Wohnung nicht feststellen, so sind die Mit-
teilungen an die Verwaltungsbehörde zu machen, in deren Bezirk die Verurteilte oder
der Verurteilte die letzte Wohnung, bei mehreren Wohnungen die letzte Hauptwohnung
gehabt hat.

(4) In den Fällen des Absatz 1 sind auch der Tag des Ablaufs des Verlustes der
Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Wahl- und Stimmrechts sowie die Wiederver-
leihung dieser Fähigkeiten und Rechte mitzuteilen. Die Mitteilung ist an den Empfänger
der Erstmitteilung und in den Fällen, in denen eine neue Wohnung aktenkundig ist, an
die nunmehr zuständige Verwaltungsbehörde zu richten.

13

Bewährungs- und Führungsaufsichtsfälle
§ 479 Abs. 2 Nr. 3 StPO

(1) Ist durch eine Entscheidung des Gerichts oder durch eine Gnadenentscheidung

1. die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder des Restes einer Freiheitsstrafe,

2. die Vollstreckung oder weitere Vollstreckung einer Unterbringung,

3. ein Berufsverbot,

4. die Vollstreckung einer Jugendstrafe oder des Restes einer Jugendstrafe,

5. die Vollstreckung eines Strafarrestes oder des Restes eines Strafarrestes zur
Bewährung ausgesetzt oder

6. die Strafe oder der Strafarrest nach Ablauf der Bewährungszeit

erlassen worden, ist dem Gericht oder der Gnadenbehörde Mitteilung zu machen, so-
bald Umstände bekannt werden, die zu einem Widerruf der Aussetzung oder des
Straferlasses oder des Erlasses des Strafarrestes führen können.

(2) Ist durch die Entscheidung eines Gerichts oder kraft Gesetzes Führungsaufsicht
eingetreten, so ist dem Gericht sowie der Führungsaufsichtsstelle Mitteilung zu ma-
chen, sobald Umstände bekannt werden, die zu nachträglichen Entscheidungen
führen können.

(3) Ist die Verurteilung zu einer Geldstrafe vorbehalten oder die Entscheidung über die
Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt worden, ist dem Gericht Mitteilung zu ma-
chen, sobald Umstände bekannt werden, die zur Verurteilung zu der vorbehaltenen
Strafe oder zur Verhängung einer Jugendstrafe führen können.

(4) Ist Bewährungs- oder Führungsaufsicht angeordnet, ist die Mitteilung in zwei
Stücken zu machen.
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14

Ermittlungen über einen Todesfall
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 EGGVG

(1) Werden in einem Strafverfahren amtliche Ermittlungen über den Tod einer Person
durchgeführt, ist dem Standesbeamten (§ 32 PStG), in dessen Bezirk die Person ge-
storben ist, Mitteilung zu machen, wenn das Gericht oder die Staatsanwaltschaft hier-
für zuständig ist*.

(2) In der Mitteilung sollen nach Möglichkeit angegeben werden

1. die Vornamen und der Familienname der verstorbenen Person, ihr Beruf und
Wohnort sowie Ort und Tag der Geburt,

2. die Vornamen und der Familienname des Ehegatten bzw. der Ehegattin oder
die Tatsache, dass die verstorbene Person nicht verheiratet war,

3. Ort, Tag und Stunde des Todes.

(3) Ist der Sterbeort nicht festzustellen, ist die Mitteilung an den Standesbeamten zu
richten, in dessen Bezirk die Leiche gefunden worden ist.

* BW Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung)

BY Polizei (Artikel  4 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AGPStG) vom 24. Juli
1975; GVBl. S. 179)

BE Polizeibehörde (§ 1 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes vom 29. Okto-
ber 1974; GVBl. S. 2673 i.d.F. der Verordnung vom 5. April 2000; GVBl. S. 280)

BB Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Personen-
standsgesetzes vom 4. September 1992; GVBl. II S. 591)

HB Polizei (§ 3 Abs. 4 der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes vom 10. De-
zember 1974 (Brem.GBl. S. 338) in der Fassung der Verordnung vom 31. August 1993; Brem.GBl. S. 287)

HH Gerichte, Staatsanwaltschaften, Behörde für Inneres (Ziff. IV der Anordnung zur Durchführung des Perso-
nenstandgesetzes vom 3. Dezember 1974; Amtl.Anz. S. 1661, zuletzt geändert am 12. Februar 2002, Amtl.
Anz. S. 817, 820)

HE Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung)

MV Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 6 Abs. 2 der Landesverordnung zur Durchführung des Perso-
nenstandsgesetzes (PStGLVO M-V) vom 4. Juli 2007; GVOBl. M-V, S. 248

NI Staatsanwaltschaft (Nr. 1 des Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 7. 10. 2004; Nds.MBl. S. 637)

NW Behörde, die die amtliche Ermittlung führt ( § 3 Abs. 5 der Verordnung zur Durchführung des Personen-
standsgesetzes (PStVO NRW) vom 10. Dezember 1974 in der Fassung vom 5. April 2005; GV. NRW. 2005
S. 274)

RP Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung)

SL Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (§ 6 Abs. 4 der Verordnung zur Durchführung des Personen-
standsgesetzes vom 18. Dezember 1974; ABl. S. 1046)

SN Polizei (§ 3 Abs. 2 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
(SächsAGPStG) vom 17. Januar 1994; SächsGVBl. S. 112)

ST Staatsanwaltschaft (Nr. 77.1. der VwV-PStR-LSA, RdErl. des MI vom 13. 9. 1996; MBl. LSA S. 2279, 2297)

SH Behörde, die die amtliche Ermittlung führt (keine besondere Regelung)

TH Polizei (§ 11 Abs. 4 der Zweiten Thüringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Geschäfts-
bereich des Thüringer Innenministeriums vom 12. Februar 1992; GVBl. S. 66)
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2. Abschnitt

Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-, Staats-, Standesaufsicht
oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen

15

Strafsachen gegen Personen in einem Beamten- oder Richterverhältnis
§ 125c BRRG, § 46 Abs. 1, § 71 Abs. 3 DRiG

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem Beamten- oder Richterverhältnis ste-
hen, sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf.
mit dem Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist.

(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwalt-
schaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt
unberührt. In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen
nach Absatz 1 Ziff. 2 bis 4 nur zu machen, wenn

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im
Straßenverkehr oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder

2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des Einzel-
falles erforderlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergrei-
fen sind.

(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1
oder 2 zu übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziff. 2 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die
zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Übermittelt werden sollen insbesondere Ein-
stellungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die Feststellungen zu einer Schuld-
unfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter,
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten
betreffen, die dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen.

(5) Die Mitteilungen sind an die zuständigen Dienstvorgesetzten oder deren Vertre-
tung im Amt zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.
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16

Strafsachen gegen Personen in einem Arbeitnehmer-
oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis im öffentlichen Dienst

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Personen, die in einem privatrechtlichen Arbeitnehmer- oder
Ausbildungsverhältnis zum Bund, einem Land, einer Gemeinde, einem Gemeindever-
band oder einer anderen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts
stehen, sind, soweit es um den Vorwurf eines Verbrechens geht, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. die Urteile,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu
machen war.

(2) Entsprechend ist in Strafsachen wegen eines Vergehens zu verfahren, wenn der
Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung des
Dienstes bzw. des Berufes zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist,
Zweifel an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen.

(3) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und
in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe
oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung,
wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Zuverläs-
sigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit hervorzurufen. Die
Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte
an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(4) In Strafsachen gegen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Beschäfti-
gungsverhältnis stehen, das nicht unter Nummer 15 fällt, ist diese Bestimmung dann
anzuwenden, wenn für das Rechtsverhältnis im Gesetz auf die Regelungen des
Beamtenrechts verwiesen wird. Ist dies nicht der Fall, ist nach den Absätzen 1 bis 3 zu
verfahren.

(5) Die Mitteilungen sind an die Leitung der Behörde oder Beschäftigungsstelle oder
die Vertretung im Amt zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeich-
nen.
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17

Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen ehrenamtliche Richterinnen und Richter aller Zweige der
Gerichtsbarkeit sind rechtskräftige Entscheidungen mitzuteilen, die den Verlust der Fä-
higkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, zur Folge haben oder in denen wegen einer
vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten festgesetzt worden ist.

(2) Darüber hinaus sind in Strafsachen wegen einer Tat, die den Verlust der Fähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, mitzuteilen:

1. bei Schöffinnen und Schöffen, Jugendschöffinnen und Jugendschöffen sowie
ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern in Handels- und Landwirtschafts-
sachen die Einleitung des Ermittlungsverfahrens und der Ausgang des Verfah-
rens,

2. bei den übrigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern die Erhebung der öf-
fentlichen Klage und der Ausgang des Verfahrens.

(3) Bei ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern der Finanzgerichtsbarkeit sind fer-
ner alle rechtskräftigen Verurteilungen wegen einer Steuer- oder Monopolstraftat mit-
zuteilen.

(4) Die Mitteilungen sind an die Präsidentin oder den Präsidenten oder an die Direk-
torin oder den Direktor des Gerichts, bei dem die ehrenamtliche Richterin oder der eh-
renamtliche Richter tätig ist oder tätig werden soll, zu richten. Bei ehrenamtlichen
Richterinnen und Richtern an einem Arbeitsgericht oder Landesarbeitsgericht sind die
Mitteilungen an die oberste Arbeitsbehörde des Landes*, bei ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richtern am Bundesarbeitsgericht an das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales zu richten. Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

18

Strafsachen gegen Versorgungsberechtigte
§ 13 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Personen, denen aufgrund früherer Dienstverhältnisse als
Richterinnen oder Richter, Beamtinnen oder Beamte, Soldatinnen oder Soldaten An-
sprüche auf Versorgungsbezüge zustehen oder Versorgungsleistungen gewährt wer-
den, sind mitzuteilen

1. der für die Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständigen Behörde das
rechtskräftige Urteil, wenn

* Anmerkung: In Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen sind die Mitteilungen an die oberste Justizbehörde zu richten.
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a) wegen einer vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begange-
nen vorsätzlichen Tat

aa) eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängt,

bb) eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten – bei Soldatinnen
und Soldaten eine Freiheitsstrafe in beliebiger Höhe – nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren
Sicherheit verhängt,

cc) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt oder

dd) nur bei Soldatinnen und Soldaten – eine Maßregel der Besserung und
Sicherung nach §§ 64, 66 StGB angeordnet worden ist oder

b) wegen einer nach Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses began-
genen vorsätzlichen Tat

aa) eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder

bb) eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren
Sicherheit verhängt worden ist,

2. der nach § 35 BDO oder den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften
oder der nach der WDO zuständigen Einleitungsbehörde, wenn die Tat vor Be-
endigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde oder wenn bei
einer nach diesem Zeitpunkt begangenen Tat die besonderen Voraussetzungen
gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b BDO i. V. m. § 77 Abs. 2 BBG oder den ent-
sprechenden landesrechtlichen Vorschriften oder gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 WDO
i. V. m. § 23 Abs. 2 SG vorliegen:

a) die Erhebung der öffentlichen Klage,

b) die Urteile,

c) der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Buchstabe a oder b
zu machen war.

Nummer 15 Abs. 2 gilt in diesen Fällen entsprechend.

(2) In Strafsachen gegen Personen, denen aufgrund einer früheren Tätigkeit in einem
privatrechtlichen Arbeitnehmerverhältnis im öffentlichen Dienst oder als Hinterbliebene
einer solchen Person gegen eine Zusatzversorgungseinrichtung des öffentlichen
Dienstes Ansprüche auf Betriebsrenten aufgrund einer Pflichtversicherung oder Be-
sitzstandsrenten zustehen, sind der für die Festsetzung der Leistungen zuständigen
Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, wenn:

1. wegen einer vorsätzlichen Tat eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren
oder

2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat,
Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat
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und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, eine Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monatenverhängt worden ist.

(3) In Strafsachen gegen sonstige Personen, denen gegen eine öffentliche Kasse
Ansprüche auf Leistungen mit Versorgungscharakter zustehen oder denen solche
Leistungen gewährt werden, sind der für die Festsetzung der Leistungen zuständigen
Stelle rechtskräftige Urteile mitzuteilen, in denen wegen einer vorsätzlichen Tat, die

1. vor Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde, eine
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängt oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt worden ist,

2. nach Beendigung des Amts- oder Dienstverhältnisses begangen wurde, eine
Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren verhängt worden ist oder

3. die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des de-
mokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren
Sicherheit strafbar ist, eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten ver-
hängt worden ist.

(4) In Strafsachen gegen Hinterbliebene von Personen im Sinne der Absätze 1 und 3,
die Anspruch auf Versorgungsbezüge haben oder Versorgungsleistungen erhalten,
sind der für die Festsetzung der Versorgungsbezüge zuständigen Stelle rechtskräftige
Urteile mitzuteilen, wenn:

1. wegen eines Verbrechens eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder

2. wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat,
Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat
und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, eine Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten

verhängt worden ist.

19

Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten
§ 89 Abs. 1 und 3 SG, § 125c BRRG

(1) In Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf.
mit dem Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist.
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Endet das Wehrdienstverhältnis nach der Übermittlung einer Mitteilung, so ist der
Empfänger vom Ausgang des Verfahrens nach § 20 Abs. 1 EGGVG zu unterrichten, so-
weit er hierauf nicht verzichtet hat.

(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwalt-
schaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt
unberührt. In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen
nach Absatz 1 Ziff. 2 bis 4 nur zu machen, wenn

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder

2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des Einzel-
falles erforderlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergrei-
fen sind.

(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1
oder 2 zu übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziff. 2 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die
zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Übermittelt werden sollen insbesondere Einstel-
lungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die Feststellungen zu einer Schuld-
unfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter,
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten
betreffen, die dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen.

(5) Mitteilungen sind zu richten

1. bei Erlass und Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls schriftlich an die
nächsten Disziplinarvorgesetzten oder deren Vertretung im Amt,

2. in allen übrigen Fällen zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle
an den Befehlshaber des Wehrbereichs, in dem die mitteilungspflichtige Stelle
liegt.

Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Im Falle der
Ziffer 2 sind nur die Personendaten der Soldatinnen oder Soldaten, die zur Ermittlung
der zuständigen Stelle erforderlich sind (Name, Geburtsname, Vorname, Geburts-
datum, Dienstgrad, Truppenteil oder Dienststelle sowie Standort), dem Befehlshaber
des Wehrbereichs mitzuteilen. Die übrigen Daten sind ihm zur Weiterleitung in einem
verschlossenen Umschlag zu übermitteln. Ist das Wehrdienstverhältnis zwischenzeit-
lich beendet, soll neben den bekannten, zuletzt gültigen Personendaten auch die be-
kannte Anschrift der entlassenen Soldatinnen oder Soldaten mitgeteilt werden.
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20

Strafsachen gegen Soldatinnen und Soldaten im Ruhestand,
frühere Berufssoldatinnen und Berufssoldaten und frühere Soldatinnen

und Soldaten auf Zeit
§ 89 Abs. 2 SG

(1) In Strafsachen gegen Berufsoffiziere und -unteroffiziere im Ruhestand, frühere
Berufsoffiziere und -unteroffiziere und frühere Offiziere und Unteroffiziere auf Zeit sind
mitzuteilen

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,

2. die Urteile,

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu
machen war, wenn der Tatvorwurf

a) die §§ 80 bis 100a, 105, 106, 129, 129a StGB oder § 20 VereinsG betrifft
und die Tat eine Betätigung gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes zum Ziel hatte oder

b) auf unwürdiges Verhalten im Sinne des § 23 Abs. 2 Nr. 2 SG schließen lässt

und nicht erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem Aus-
schluss der Übermittlung überwiegen. In Privatklageverfahren und in Verfahren wegen
fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen nach dieser Bestimmung nicht zu
machen.

(2) Die Mitteilungen sind zum Zwecke der Weiterleitung an die zuständige Stelle an
den Befehlshaber des Wehrbereichs zu richten, in dem die mitteilungspflichtige Stelle
liegt und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen. Es sind nur die Personen-
daten der Beschuldigten mitzuteilen, die für die Ermittlung der zuständigen Stelle er-
forderlich sind. Hierzu sollen Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, der frü-
here Dienstgrad und die Anschrift der Beschuldigten angegeben werden. Die übrigen
Daten sind dem Befehlshaber des Wehrbereichs in einem verschlossenen Umschlag
zu übermitteln.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

21

Strafsachen gegen Zivildienstleistende
§ 45a ZDG, § 125c BRRG

(1) In Strafsachen gegen Zivildienstleistende sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,



3. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

4. die einen Rechtszug abschließende Entscheidung mit Begründung sowie ggf.
mit dem Hinweis, dass ein Rechtsmittel eingelegt worden ist.

Endet das Zivildienstverhältnis nach Übermittlung einer Mitteilung, ist der Empfänger
über den Ausgang des Verfahrens nach § 20 Abs. 1 EGGVG zu unterrichten, soweit er
hierauf nicht verzichtet hat.

(2) Absatz 1 gilt in Verfahren wegen Privatklagedelikten nur, wenn die Staatsanwalt-
schaft das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejaht hat; Nummer 29 bleibt
unberührt. In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten sind Mitteilungen
nach Absatz 1 Ziff. 2 bis 4 nur zu machen, wenn

1. es sich um schwere Verstöße, namentlich Vergehen der Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr oder der fahrlässigen Tötung, handelt oder

2. in sonstigen Fällen die Kenntnis der Daten aufgrund der Umstände des Einzel-
falles erforderlich ist, um zu prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergrei-
fen sind.

(3) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach Absatz 1
oder 2 zu übermitteln sind, sollen übermittelt werden, wenn die in Absatz 2 Ziff. 2 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die
zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Übermittelt werden sollen insbesondere Einstel-
lungsentscheidungen gem. § 170 Abs. 2 StPO, die Feststellungen zu einer Schuld-
unfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter,
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(4) Übermittlungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind auch zulässig, soweit sie Daten
betreffen, die dem Steuergeheimnis (§ 30 AO) unterliegen.

(5) Die Mitteilungen sind an das

Bundesamt für den Zivildienst
50964 Köln

Telefon: 02 21/36 73 - 0

zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

22

Strafsachen gegen Geistliche und
Beamtinnen und Beamte öffentlich-rechtlicher Religionsgesellschaften

§ 12 Abs. 2, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 4 und 6, Abs. 2 EGGVG

(1) Mitteilungen an Stellen der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften sind nur
zulässig, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Empfänger ausreichende Daten-
schutzmaßnahmen getroffen sind.
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(2) In Strafsachen gegen Geistliche einer Kirche oder gegen Personen, die ein ent-
sprechendes Amt bei einer anderen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft be-
kleiden, sowie gegen Beamtinnen und Beamte einer Kirche oder einer Religionsge-
sellschaft sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. die Urteile,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu
machen war.

(3) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und
in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe
oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung,
wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Zuver-
lässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche oder ehrenamtliche Tätig-
keit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen
oder Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod
eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(4) Entscheidungen über Verfahrenseinstellungen, die nicht bereits nach den Absät-
zen 2 und 3 zu übermitteln sind, sollen nur übermittelt werden, wenn die Kenntnis der
Daten aufgrund der Umstände des Einzelfalles erforderlich ist, um zu prüfen, ob diszi-
plinarrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesi-
chert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Übermittelt werden sollen insbeson-
dere Einstellungsentscheidungen nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellungen zu
einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthalten. Die Mitteilung ordnen Richterinnen
oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(5) Für die in Absatz 2 genannten Personen gelten, wenn sie sich im Ruhestand be-
finden, die Absätze 2 bis 4 entsprechend.

(6) Die Mitteilungen sind an die jeweils zuständige Oberbehörde der öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kenn-
zeichnen.
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23

Strafsachen gegen Notarinnen, Notare und
Angehörige der rechtsberatenden Berufe

§ 13 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 EGGVG,
§ 64a Abs. 3 BNotO, § 24a Abs. 3 NotPrTV, § 36a Abs. 3 BRAO auch
i. V. m. § 207 Abs. 2 Satz 1, § 209 Abs. 1 Satz 3, § 59m Abs. 2 BRAO,

§ 4 Abs. 1 EuRAG, § 32a Abs. 3 auch i. V. m.
§ 154b Abs. 2, § 52m Abs. 2 PatAnwO, Artikel 1 § 1 Abs. 5 RBerG

(1) In Strafsachen gegen

– Notarinnen, Notare, Notarassessorinnen und Notarassessoren,

– Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, einschließlich der niedergelassenen 
europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte i. S. v. § 2 EuRAG, der
dienstleistenden europäischen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte i. S. v. 
§ 25 EuRAG und der niedergelassenen ausländischen Anwältinnen und Anwälte
i. S.v. § 206 BRAO,

– Patentanwältinnen und Patentanwälte, einschließlich der ausländischen Mitglie-
der der Patentanwaltskammer i. S. v. § 154a PatAnwO,

– Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft
oder Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung,

– Rechtsberaterinnen und Rechtsberater (Artikel 1 § 1 RBerG), Rechtsbeistände,
Prozessagentinnen und Prozessagenten

sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. Entscheidungen, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein
solches aufgehoben worden ist,

3. die Erhebung der öffentlichen Klage,

4. die Urteile,

5. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 4 zu
machen war.

(2) In besonderen Fällen, namentlich in Verfahren, die die pflichtwidrige Verwendung
von Mandantengeldern oder einen sonstigen Vorwurf, der zu einem Berufs- oder Ver-
tretungsverbot oder einer Amtsenthebung führen kann, zum Gegenstand haben, oder
wenn im Verfahren Feststellungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB getrof-
fen werden, sind auch die Einleitung sowie der Ausgang des Ermittlungsverfahrens
mitzuteilen.

(3) In Privatklageverfahren und in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten
unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfor-
dern. Sie ist insbesondere erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist,
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Zweifel an der Zuverlässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche
Tätigkeit hervorzurufen. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwäl-
tinnen oder Staatsanwälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die
der Tod eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(4) Die Mitteilungen sind zu richten

1. bei Notarinnen, Notaren, Notarassessorinnen und Notarassessoren:
an die Landesjustizverwaltung, die Präsidentin oder den Präsidenten des Ober-
landesgerichts, des Landgerichts und der Notarkammer;

2. bei Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten beim Bundesgerichtshof:
an das Bundesministerium der Justiz, die Generalbundesanwältin oder den
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und die Rechtsanwaltskammer
beim Bundesgerichtshof;

3. bei den übrigen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gemäß Absatz 1
sowie bei Rechtsbeiständen, die Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer sind:
an die Generalstaatsanwaltschaft und die Rechtsanwaltskammer;

4. bei nichtanwaltlichen und nichtpatentanwaltlichen Geschäftsführerinnen und
Geschäftsführern einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung
an die gemäß §§ 120, 119 Abs. 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige Gene-
ralstaatsanwaltschaft und die gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige
Rechtsanwaltskammer (§§ 74, 113, 115c und 120 BRAO);

bei nichtanwaltlichen und nichtpatentanwaltlichen Geschäftsführerinnen und
Geschäftsführern einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung
an die Generalstaatsanwaltschaft München (§§ 86, 104, 105 PatAnwO) und die
Patentanwaltskammer (§§ 53, 58, 70, 95, 97a PatAnwO);

5. bei Patentanwältinnen und Patentanwälten – auch als Geschäftsführerinnen oder
Geschäftsführer einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung –
an die Präsidentin oder den Präsidenten des Deutschen Patent- und Marken-
amtes, die Generalstaatsanwaltschaft München und die Patentanwaltskammer
(§§ 53, 58, 70, 86, 95, 97a, 104, 105 PatAnwO);

Geschäftsführer einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter Haftung zu-
sätzlich
an die gemäß §§ 120, 119 Abs. 2, § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige Gene-
ralstaatsanwaltschaft und die gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 BRAO zuständige
Rechtsanwaltskammer (§§ 74, 113, 115c, 120 BRAO);

6. bei den in Ziffern 3 und 5 genannten Angehörigen rechtsberatender Berufe, die
Gesellschafterinnen oder Gesellschafter, Geschäftsführerinnen oder Geschäfts-
führer, Prokuristinnen oder Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte zum
gesamten Geschäftsbetrieb einer Rechtsanwaltsgesellschaft mit beschränkter
Haftung sind, zusätzlich an die für die Rechtsanwaltsgesellschaft zuständige
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Rechtsanwaltskammer, wenn die Mitteilung ein Berufsverbot betrifft; ist der
Mitteilungsempfänger mit den nach Ziffer 3 zu unterrichtenden Stellen iden-
tisch, ist eine zusätzliche Mitteilung nicht erforderlich;

7. bei den in Ziffern 3 und 5 genannten Angehörigen rechtsberatender Berufe, die
Gesellschafterinnen oder Gesellschafter, Geschäftsführerinnen oder Geschäfts-
führer, Prokuristinnen oder Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte zum
gesamten Geschäftsbetrieb einer Patentanwaltsgesellschaft mit beschränkter
Haftung sind, zusätzlich an die Präsidentin oder den Präsidenten des Deut-
schen Patent- und Markenamtes (§ 52g Abs. 1, § 52h Abs. 3 PatAnwO) und
die Patentanwaltskammer (§ 53 Abs. 1, § 97a PatAnwO), wenn die Mitteilung
ein Berufsverbot betrifft; sind die Mitteilungsempfänger mit den nach Ziffer 5 zu
unterrichtenden Stellen identisch, ist eine zusätzliche Mitteilung nicht erforder-
lich;

8. bei Rechtsberaterinnen, Rechtsberatern, Rechtsbeiständen, die nicht Mitglie-
der einer Rechtsanwaltskammer sind, Prozessagentinnen und Prozessagenten:
an die Präsidentin oder den Präsidenten des Landgerichts (des Amtsgerichts).

Die Mitteilungen sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

24

Strafsachen gegen Angehörige bestimmter Berufe
des Wirtschaftslebens und Sachverständige

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 4 und 5, Abs. 2 EGGVG,
§§ 36a Abs. 3 Nr. 2, 84a Abs. 2, 130 Abs. 1 WPO, § 10 Abs. 2 StBerG

(1) In Strafsachen gegen

– Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer,
– vereidigte Buchprüferinnen und vereidigte Buchprüfer,
– Steuerberaterinnen und Steuerberater,
– Steuerbevollmächtigte,
– Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, persönlich haf-

tende Gesellschafterinnen und Gesellschafter oder Partnerinnen und Partner
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft oder Buch-
prüfungsgesellschaft,

– Dispacheurinnen und Dispacheure,
– Markscheiderinnen und Markscheider,
– öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure,
– Vorstandsmitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsfüh-

rende und gleichzeitig vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter, Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme am
Börsenhandel zugelassenen Unternehmens und Personen, die für ein solches
Unternehmen an der Börse handeln (Börsenhändler),
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– öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte und ver-
eidigte sowie allgemein beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher, ferner öf-
fentlich bestellte und vereidigte sowie ermächtigte Übersetzerinnen und Über-
setzer sowie

– Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure, soweit diese in
einer von einer Berufskammer geführten Liste eingetragen sind,

sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der
Ausübung des Berufs zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel
an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein
solches aufgehoben worden ist,

3. die Erhebung der öffentlichen Klage,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu
machen war.

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und
in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe
oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung,
wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Zuver-
lässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit hervorzurufen.
Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsan-
wälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Men-
schen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

3) In Strafsachen gegen amtlich anerkannte Sachverständige oder Prüferinnen und
Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr gelten die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass
sich die Mitteilungspflicht auch auf die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gem. 
§ 111a StPO oder die Sicherstellung, Inverwahrnahme oder Beschlagnahme des Füh-
rerscheins gem. § 94 StPO erstreckt. Gleiches gilt für Kraftfahrzeugsachverständige
von amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen, die mit der Durchführung von
Untersuchungen betraut sind (Anl. VIII b StVZO).

(4) Die Mitteilungen sind zu richten an

1. die zuständige Landesbehörde in Fällen, in denen eine rechtskräftige Entschei-
dung ein Berufsverbot anordnet oder den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Ämter zur Folge hat,

2. die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts besteht,

3. die für die Bestellung zuständige Behörde oder Stelle (Kammer) in Strafsachen
gegen öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, öffentlich bestellte

166



und vereidigte sowie allgemein beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher,
öffentlich bestellte und vereidigte sowie ermächtigte Übersetzerinnen und
Übersetzer,

4. die für die Aufsicht über Dispacheurinnen und Dispacheure, Markscheiderinnen
und Markscheider, öffentlich bestellte Vermessungsingenieurinnen und Ver-
messungsingenieure, die für die amtliche Anerkennung der Sachverständigen
und Prüferinnen und Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr sowie die für die amt-
liche Anerkennung von Überwachungsorganisationen jeweils zuständige Stelle,

5. die Geschäftsführung der Börse in Strafsachen gegen Vorstandsmitglieder,
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, geschäftsführende und gleichzeitig
vertretungsberechtigte Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsinha-
berinnen und Geschäftsinhaber eines zur Teilnahme am Börsenhandel zuge-
lassenen Unternehmens und Personen, die für ein solches Unternehmen an der
Börse handeln (Börsenhändler), und an

6. die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt, die oder der für die
Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens zuständig ist (§§ 84, 130 Abs. 1
WPO, § 113 StBerG), in Strafsachen gegen Wirtschaftsprüferinnen und Wirt-
schaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen und vereidigte Buchprüfer, Steuerbe-
raterinnen und Steuerberater sowie Steuerbevollmächtigte, gegen Vorstands-
mitglieder, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, persönlich haftende
Gesellschafterinnen oder Gesellschafter oder Partnerinnen oder Partner einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft oder Buchprü-
fungsgesellschaft.

25

Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen
und Geschäftsleiter von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten

§ 60a Abs. 1, Abs. 1a KWG

(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber oder Geschäftsleiterinnen und
Geschäftsleiter von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten sowie gegen Inhabe-
rinnen und Inhaber bedeutender Beteiligungen an solchen Instituten oder deren ge-
setzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafterinnen
und Gesellschafter wegen Verletzung ihrer Berufspflichten oder anderer Straftaten bei
oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer
sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, sind der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bankenaufsicht

Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

mitzuteilen
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1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift, in Straf-
sachen, die eine Straftat nach § 54 KWG zum Gegenstand haben, bereits die
Einleitung des Ermittlungsverfahrens,

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung, wenn eine
Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu machen war.

Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.

(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 Satz 1
Ziff. 1 und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der
übermittelnden Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geboten sind.

25a

Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsleiterinnen
und Geschäftsleiter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen

§ 40a Abs. 1 WpHG

(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber oder Geschäftsleiterinnen und
Geschäftsleiter von Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder deren gesetzliche
Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Gesellschafterinnen oder Gesell-
schafter wegen Straftaten zum Nachteil von Kundinnen und Kunden bei oder im
Zusammenhang mit dem Betrieb des Wertpapierdienstleistungsunternehmens, ferner
in Strafsachen, die Straftaten nach § 38 WpHG zum Gegenstand haben, sind im Falle
der Erhebung der öffentlichen Klage der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Wertpapieraufsicht

Lurgiallee 10/12
60439 Frankfurt am Main

mitzuteilen

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung.

Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.

(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 Satz 1
Ziff. 1 und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der
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übermittelnden Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geboten sind.

25b

Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen
und Geschäftsleiter von Versicherungsunternehmen

§ 145b Abs. 1 VAG

(1) In Strafsachen gegen Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Versicherungs-
unternehmen oder deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haf-
tende Gesellschafterinnen und Gesellschafter wegen Verletzung ihrer Berufspflichten
oder anderer Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewer-
bes oder dem Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung, ferner in Straf-
verfahren, die Straftaten nach den §§ 134, 137 bis 141 und 143 VAG zum Gegenstand
haben, sind im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage – und zwar auch, wenn  eine
Landesbehörde die Aufsicht ausübt – der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

mitzuteilen

1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung.

Ist gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist die Entscheidung
unter Hinweis auf das eingelegte Rechtsmittel zu übermitteln.

(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten werden die in Absatz 1 Satz 1
Ziff. 1 und 2 bestimmten Übermittlungen nur vorgenommen, wenn aus der Sicht der
übermittelnden Stelle unverzüglich Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geboten sind.

26

Strafsachen gegen Angehörige der Heilberufe
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen

– Ärztinnen und Ärzte,
– Zahnärztinnen und Zahnärzte,
– Tierärztinnen und Tierärzte,
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– Apothekerinnen und Apotheker,
– Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten,
– Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten,
– Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker,
– Hebammen und Entbindungspfleger

sind, wenn der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der
Ausübung des Berufes zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel
an der Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Entscheidung, durch die ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet oder ein
solches aufgehoben worden ist,

3. die Erhebung der öffentlichen Klage,

4. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 bis 3 zu
machen war.

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und
in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe
oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung,
wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Zuver-
lässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit hervorzurufen.
Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsan-
wälte an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Men-
schen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(3) Die Mitteilungen sind zu richten an

1. die zuständige Behörde und

2. die zuständige Berufskammer, wenn eine solche als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts besteht.

Sie sind als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

27

Strafsachen gegen sonstige Angehörige
von Lehrberufen und erzieherischen Berufen
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen

1. Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, außerplanmäßige Professo-
rinnen und außerplanmäßige Professoren, Gastprofessorinnen und Gastprofes-
soren, Privatdozentinnen und Privatdozenten, Gastdozentinnen und Gast-
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dozenten, Lehrbeauftragte an Hochschulen, Schulleiterinnen und Schulleiter,
Lehrerinnen und Lehrer,

2. Leiterinnen und Leiter, Erzieherinnen und Erzieher und andere Personen, die in
Heimen, Kindertagesstätten, Kindergärten oder ähnlichen Einrichtungen mit er-
zieherischen Aufgaben betraut sind,

wenn sie entweder an Hochschulen oder Schulen in freier Trägerschaft oder einer pri-
vaten Einrichtung der in Ziffer 2 genannten Art oder – ohne in einem Arbeitnehmer-
oder Beamtenverhältnis zu stehen – an öffentlichen Hochschulen oder Schulen oder
an einer der in Ziffer 2 genannten öffentlichen Einrichtungen tätig sind, gilt Nummer 16
Abs. 1 bis 3 entsprechend.

(2) Die Mitteilungen sind an die zuständige Aufsichtsbehörde zu richten und als „Ver-
trauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

28

Strafsachen gegen Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte
in Alten-, Behinderten- und Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Betreiberinnen oder Betreiber, Vertretungsberechtigte juristi-
scher Personen als Betreiber, Leiterinnen oder Leiter von sowie Pflegedienstleiterinnen
oder Pflegedienstleiter und andere pflegerisch tätige Beschäftigte in Heimen im Sinne
des § 1 HeimG und ambulanten Pflegediensten nach SGB V und SGB XI sind, wenn
der Tatvorwurf auf eine Verletzung von Pflichten schließen lässt, die bei der Ausübung
der Tätigkeit zu beachten sind, oder er in anderer Weise geeignet ist, Zweifel an der
Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu
machen war.

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und
in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe
oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung,
wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Zuverläs-
sigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte berufliche Tätigkeit hervorzurufen. Die
Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte
an. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(3) Die Mitteilungen sind an die durch Landesrecht für die Durchführung des Heim-
gesetzes bestimmte Stelle und an die nach SGB V und SGB XI zuständige oberste
Landesbehörde zu richten und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.
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29

Sonstige Mitteilungen über Personen, die einer Dienst-,
Staats-, Standesaufsicht oder berufsrechtlichen Aufsicht unterliegen

§ 17 Nr. 3 und 4 EGGVG, § 125c Abs. 4, 5 und 6 BRRG, §§ 46, 71 Abs. 3 DRiG,
§ 89 Abs. 1 SG, § 45a Abs. 1 ZDG, § 64a Abs. 3 BNotO, § 24a Abs. 3 NotPrTV,

§ 36a Abs. 3 auch i. V. m § 207 Abs. 2 Satz 1, § 209 Abs. 1 Satz 3,
§ 59m Abs. 2 BRAO, § 4 Abs. 1 EuRAG, § 32a Abs. 3 auch i. V. m. § 154b Abs. 2,

§ 52m Abs. 2PatAnwO, Arikel 1 § 1 Abs. 5 RBerG, § 40a Abs. 2 WpHG,
§§ 36a Abs. 3 Nr. 2, 84a Abs. 2, 130 Abs. 1 WPO, § 10 Abs. 2 StBerG,

§ 60a Abs. 2 KWG, § 145b Abs. 2 VAG

(1) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich
richtet – bekannt werden, sind mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis aufgrund besonderer
Umstände des Einzelfalls für dienst-, disziplinar-, standes- oder berufsrechtliche Maß-
nahmen gegen eine der nachfolgend genannten Personen oder für aufsichtsrechtliche
Maßnahmen gegen deren Geschäftsbetrieb erforderlich ist:

1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter (Nummer 15)

2. Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr (Nummer 19)

3. Zivildienstleistende (Nummer 21)

4. Notarinnen und Notare sowie Angehörige der rechtsberatenden Berufe
(Nummer 23)

5. Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferinnen und
vereidigte Buchprüfer, Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Steuerbe-
vollmächtigte (Nummer 24)

6. Inhaberinnen und Inhaber sowie Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten (Nummer 25)

7. Inhaberinnen und Inhaber sowie Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von
Wertpapierdienstleistungsunternehmen (Nummer 25a)

8. Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter von Versicherungsunternehmen oder
deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter oder persönlich haftende Ge-
sellschafterinnen und Gesellschafter (Nummer 25b)

9. Angehörige der Heilberufe (Nummer 26)

10. Betreiberinnen und Betreiber von sowie Beschäftigte in Alten-, Behinderten-
und Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten (Nummer 28).

Erforderlich ist die Kenntnis der Daten auch, wenn diese Anlass zur Prüfung bietet, ob
Maßnahmen der genannten Art zu ergreifen sind.

(2) Mitteilungen unterbleiben, soweit für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Übermitt-
lung das öffentliche Interesse überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert
die zu übermittelnden Erkenntnisse sind.
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(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

(4) Die Mitteilungen sind an die Stellen zu richten, die in den in Absatz 1 genannten
Bestimmungen aufgeführt sind, und als „Vertrauliche Personalsache“ zu kennzeichnen.

3. Abschnitt

Sonstige Mitteilungen wegen der persönlichen Verhältnisse
der Betroffenen

30

Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber
von Titeln, Orden und Ehrenzeichen

§ 4 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen

(1) Ergibt sich aus einem Strafurteil, dass die oder der Verurteilte Inhaberin oder
Inhaber von Titeln, Orden oder Ehrenzeichen ist, die nach dem 8. Mai 1945 verliehen
worden sind, so sind rechtskräftige Verurteilungen mitzuteilen, in denen erkannt ist

1. auf eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen eines Verbrechens,

2. auf eine Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer vorsätzli-
chen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechtsstaates, Landesverrat oder Gefährdung der
äußeren Sicherheit strafbar ist,

3. auf Aberkennung der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden.

(2) Die Mitteilungen sind zu richten

1. bei Titeln, Orden und Ehrenzeichen, die von einer Stelle innerhalb des Gel-
tungsbereichs des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen verliehen wor-
den sind, an die oder den Verleihungsberechtigten,

2. bei Titeln, Orden und Ehrenzeichen, die von einem ausländischen Staatsober-
haupt, einer ausländischen Regierung oder einer anderen Stelle außerhalb des
Geltungsbereichs des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen verliehen
worden sind, an das Bundespräsidialamt.

Die Mitteilung umfasst den Urteilstenor sowie den verliehenen Titel oder die verliehene
Auszeichnung.
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31

Mitteilungen an das Vormundschafts- und an das Familiengericht
§ 35a FGG, § 70 Satz 1 JGG

(1) Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich richtet – Tatsa-
chen bekannt, die Maßnahmen des Vormundschafts- oder des Familiengerichts erfor-
dern können, so sind diesen die Tatsachen mitzuteilen, soweit nicht für die übermit-
telnde Stelle erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen an dem
Ausschluss der Übermittlung das Schutzbedürfnis von Minderjährigen oder Betreuten
oder das öffentliche Interesse an der Übermittlung überwiegen.

(2) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

32

Mitteilungen an die Jugendgerichtshilfe
in Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende

§§ 38, 50, 70 Satz 1, §§ 72a, 107, 109 Abs. 1 JGG

In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind der Jugendgerichtshilfe
mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. vorläufige Anordnungen über die Erziehung,

3. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls sowie die
Unterbringung zur Beobachtung,

4. die Erhebung der öffentlichen Klage,

5. Ort und Zeit der Hauptverhandlung,

6. die Urteile,

7. der Ausgang des Verfahrens,

8. der Name und die Anschrift der Bewährungshelferin oder des Bewährungs-
helfers,

9. die nachträglichen Entscheidungen, die sich auf Weisungen oder Auflagen be-
ziehen oder eine Aussetzung der Vollstreckung einer Jugendstrafe oder des
Restes einer Jugendstrafe zur Bewährung, eine Aussetzung der Verhängung
der Jugendstrafe oder die Führungsaufsicht betreffen.
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33

Mitteilungen an die Schule
in Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende

§ 70 Satz 1, § 109 Abs. 1 JGG

(1) In Strafsachen gegen Jugendliche und Heranwachsende sind Mitteilungen an die
Schule nur in geeigneten Fällen zu machen. Es wird in der Regel genügen, die Schule
von dem Ausgang des Verfahrens zu unterrichten. Die Einleitung des Verfahrens oder
die Erhebung der öffentlichen Klage wird mitzuteilen sein, wenn aus Gründen der
Schulordnung, insbesondere zur Wahrung eines geordneten Schulbetriebs oder zum
Schutz anderer Schülerinnen oder Schüler, sofortige Maßnahmen geboten sein können.

(2) Die Mitteilungen sind an die Leiterin oder den Leiter der Schule oder die Vertretung
im Amt zu richten.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

34

Mitteilungen an andere Prozessbeteiligte in Strafsachen gegen Jugendliche
§§ 67, 43 Abs. 1 JGG, Artikel 104 Abs. 4 GG

(1) Sind in Strafsachen gegen Jugendliche durch verfahrensrechtliche Bestimmungen
Mitteilungen an die Beschuldigten vorgeschrieben, so sind diese auch zu richten an

1. die Erziehungsberechtigten,

2. die gesetzlichen Vertreterinnen und gesetzlichen Vertreter,

3. die Verfahrenspflegerin oder den Verfahrenspfleger.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Personen werden ferner benachrichtigt von

1. der Einleitung des Verfahrens

2. der Verhaftung, Verwahrung oder Unterbringung.

Die Mitteilungen nach Satz 1 Ziff. 1 können bei Geringfügigkeit der Verfehlung unter-
bleiben.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.
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35

Mitteilungen zum Schutz von Minderjährigen
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, § 17 Nr. 5 EGGVG

(1) Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich richtet – Tatsa-
chen bekannt, deren Kenntnis aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Abwehr
einer erheblichen Gefährdung von Minderjährigen erforderlich ist, sind diese der zu-
ständigen öffentlichen Stelle mitzuteilen.

(2) Mitteilungen erhalten insbesondere

1. das Jugendamt und das Vormundschafts- oder Familiengericht, wenn gegen
Minderjährige eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder nach
den §§ 171, 225, 232 bis 233a StGB begangen oder versucht worden ist,

2. das Jugendamt und die für die Gewerbeaufsicht zuständige Stelle, wenn eine
Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen §§ 27, 28 JuSchG ausgespro-
chen worden ist,

3. das Vormundschaftsgericht, wenn die Anordnung einer Vormundschaft (Pfleg-
schaft) notwendig erscheint,

4. die für die Gewerbeaufsicht zuständige Stelle, das Landesjugendamt sowie die
sonst zuständigen Stellen, wenn der Schutz von Minderjährigen die
Unterrichtung dieser Stellen erfordert (vgl. §§ 28, 29, 32 BBiG, §§ 22, 22a, 23
HwO, §§ 25, 27 JArbSchG, §§ 45, 85 SGB VIII),

5. das Jugendamt in sonstigen Fällen, wenn sein Tätigwerden zur Abwendung
einer erheblichen Gefährdung von Minderjährigen erforderlich erscheint.

(3) In Strafsachen gegen einen Elternteil wegen einer an seinem minderjährigen Kind
begangenen rechtswidrigen Tat ist die Erhebung der öffentlichen Klage oder die Ein-
stellung des Verfahrens wegen Schuldunfähigkeit dem Vormundschaftsgericht oder
dem Familiengericht und dem Jugendamt mitzuteilen.

(4) In Strafsachen, die eine erhebliche Gefährdung von Minderjährigen erkennen las-
sen, sowie in Jugendschutzsachen (§ 26 Abs. 1 Satz 1 GVG) werden dem Jugendamt
Ort und Zeit der Hauptverhandlung mitgeteilt.

(5) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.
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36

Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber
einer waffenrechtlichen oder sprengstoffrechtlichen Berechtigung sowie

über sonstige nach dem WaffG oder SprengG berechtigte Personen
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, 7 Buchstabe b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen

1. Inhaberinnen und Inhaber

a) einer Erlaubnis, Bescheinigung oder Ausnahmebewilligung nach dem Waf-
fengesetz,

b) einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis nach § 7 oder § 27 SprengG oder
eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG,

2. eine mit der Leitung eines Betriebes, einer Zweigniederlassung oder einer
unselbständigen Zweigstelle zur Waffenherstellung oder zum Waffenhandel
beauftragte Person oder

3. eine mit der Leitung eines Betriebes, einer Zweigniederlassung oder einer
unselbständigen Zweigstelle zum Umgang oder Verkehr mit explosionsgefähr-
lichen Stoffen beauftragte Person

sind Mitteilungen über Verfahren zu machen, die zum Gegenstand haben

a) eine vorsätzliche Straftat,

b) eine gemeingefährliche fahrlässige Straftat,

c) eine im Zustand der Trunkenheit oder unter dem Einfluss anderer berau-
schender Mittel begangene Straftat, wenn die Täterin oder der Täter bereits
mindestens einmal wegen einer solchen Tat verurteilt worden ist,

d) eine fahrlässige Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen,
Munition oder Sprengstoff,

e) eine Straftat nach dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen, dem Sprengstoffgesetz oder dem Bundesjagdgesetz.

(2) In den Fällen des Absatz 1 sind mitzuteilen

1. der Erlass und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu
machen war,

4. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststellun-
gen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält.

(3) Werden sonst in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich richtet –
Tatsachen bekannt, sind diese mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis aufgrund besonderer

177



Umstände des Einzelfalls für waffen- oder sprengstoffrechtliche Maßnahmen erforder-
lich ist. Dies gilt insbesondere in Strafsachen nach Absatz 1 gegen eine Person, die
aufgrund eines Arbeitsverhältnisses eine Schusswaffe nach den Weisungen der
Inhaberin oder des Inhabers eines Waffenscheins zu führen hat. Dabei ist zu berück-
sichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung ord-
nen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(4) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung der Berechtigung zuständige Be-
hörde zu richten:

1. im Falle des Absatz 1 Ziff. 1 Buchstabe a und Ziff. 2, soweit die Person, die die
Erlaubnis innehat, ein Gewerbe oder eine wirtschaftliche Unternehmung nach
§ 21 WaffG betreibt:
an die Behörde, in deren Bezirk sich die gewerbliche Hauptniederlassung be-
findet; fehlt eine gewerbliche Niederlassung, so richtet sich die örtliche
Zuständigkeit nach Ziffer 5,

2. im Falle einer Ausnahmebewilligung nach § 42 Abs. 2 WaffG:
an die Behörde, in deren Bezirk die Veranstaltung stattfinden soll,

3. im Falle einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 5 oder § 27 Abs. 1 WaffG:
an die Behörde, in deren Bezirk geschossen werden soll,

4. im Falle einer Bescheinigung nach § 55 Abs. 2 WaffG:
an die sachlich und örtlich zuständige Behörde,

5. in den übrigen Fällen einer waffenrechtlichen Berechtigung:
an die Behörde, in deren Bezirk die betroffene Person ihren gewöhnlichen, bei
Fehlen eines solchen ihren jeweiligen Aufenthaltsort hat,

6. im Falle des Absatz 1 Ziff. 3 oder einer Erlaubnis nach § 7 SprengG:
an die Behörde, in deren Bezirk sich die Hauptniederlassung befindet; bezieht
sich die Erlaubnis nur auf eine Zweigniederlassung, so richtet sich die Zustän-
digkeit nach dem Ort dieser Niederlassung; fehlt eine Niederlassung, so richtet
sich die Zuständigkeit nach § 36 Abs. 2 SprengG,

7. im Falle eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG:
an die sachlich und örtlich zuständige Behörde,

8. im Falle einer Erlaubnis nach § 27 SprengG:
an die Behörde, in deren Bezirk die betroffene Person ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt hat oder zuletzt hatte.
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36a

Sonstige Mitteilungen aus waffenrechtlichen oder
sprengstoffrechtlichen Gründen

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG

(1) In Strafsachen wegen

1. unbefugten Erwerbs von Schusswaffen oder Munition, unbefugten Führens von
Schusswaffen oder unbefugter Ausübung der tatsächlichen Gewalt über
Schusswaffen oder über in Abschnitt 1 der Anlage 2 zum WaffG (Waffenliste)
bezeichnete Gegenstände,

2. einer mit oder im Zusammenhang mit Schusswaffen, Munition oder in
Abschnitt 1 der Anlage 2 zum WaffG (Waffenliste) bezeichneten Gegenständen
begangenen Straftat,

3. unbefugten Umgangs oder Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen oder

4. einer mit oder im Zusammenhang mit solchen Stoffen begangenen Straftat

sind mitzuteilen

a) die Erhebung der öffentlichen Klage,

b) der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Buchstabe a zu ma-
chen war,

c) die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststel-
lungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält.

(2) In den Fällen des Absatz 1 Ziff. 2 und 4 ordnen die Mitteilung Richterinnen oder
Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(3) Die Mitteilungen sind an die zuständige Behörde zu richten, in deren Bereich die
Betroffenen eine Wohnung haben.

37

Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen
und gegen Personen,

die einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben
§ 13 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Jagdscheinen und gegen
Personen, die einen Antrag auf Erteilung eines Jagdscheines gestellt haben, sind Mit-
teilungen zu machen über Verfahren wegen

1. eines Verbrechens,

2. einer vorsätzlichen Straftat gegen das Leben, die Gesundheit oder die persön-
liche Freiheit, einer der in § 181b StGB genannten Straftaten, Land- oder Haus-
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friedensbruchs, Widerstandes gegen die Staatsgewalt, einer gemeingefährli-
chen Straftat, einer Straftat gegen das Eigentum oder das Vermögen oder einer
Wilderei,

3. einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen,
Munition oder Sprengstoff,

4. einer Straftat nach jagd-, tierschutz- oder naturschutzrechtlichen Vorschriften,
dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder dem
Sprengstoffgesetz.

(2) Mitzuteilen sind

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen war,

3. die Einstellung des Verfahrens nach § 170 Abs. 2 StPO, wenn sie Feststel-
lungen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20 StGB enthält.

(3) In sonstigen Strafsachen gegen eine der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist die
rechtskräftige Entscheidung mitzuteilen, wenn

1. Führungsaufsicht angeordnet ist oder kraft Gesetzes eintritt,

2. eine Entziehung des Jagdscheins, eine Sperrfrist zur Erteilung des Jagdscheins
oder ein Verbot der Jagdausübung angeordnet worden ist.

(4) Die Mitteilungen sind an die für die Erteilung des Jagdscheins zuständige Be-
hörde zu richten.

(5) Die Pflicht zur Mitteilung nach Nummer 36 bleibt unberührt.

38

Mitteilungen über Inhaberinnen und Inhaber
einer luftrechtlichen Erlaubnis oder Genehmigung sowie über sonstige

nach dem Luftverkehrsgesetz berechtigte Personen
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, 7 Buchstabe b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen

1. Inhaberinnen und Inhaber

a) einer Erlaubnis für das Luftfahrtpersonal, die Ausbildung von Luftfahrerinnen
und Luftfahrern, das Flugsicherungspersonal oder die Ausbildung von Flug-
sicherungspersonal oder

b) einer Genehmigung für Luftfahrtunternehmen oder

2. eine für die Leitung eines Luftfahrtunternehmens oder einer Luftfahrerschule
verantwortliche Person
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ist die rechtskräftige Verurteilung mitzuteilen, die ein Verbrechen zum Gegenstand hat
oder in der wegen eines Vergehens nach §§ 142, 222, 315 bis 316, 323a StGB oder
nach §§ 59, 60, 62 LuftVG auf Strafe erkannt worden ist.

(2) In Strafsachen gegen eine in Absatz 1 bezeichnete Person ist ferner die rechts-
kräftige Verurteilung mitzuteilen, in der wegen eines Vergehens auf Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten erkannt worden ist.

(3) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich
richtet – bekannt werden, sind mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis die Annahme rechtfer-
tigt, dass jemand für eine Tätigkeit als Luftfahrt- oder Flugsicherungspersonal, für die
Ausbildung von Luftfahrt- oder Flugsicherungspersonal oder für die Tätigkeit als Luft-
fahrtunternehmerin oder -unternehmer oder als eine für ein Luftfahrtunternehmen oder
eine Luftfahrerschule verantwortliche Person ungeeignet ist. Dabei ist zu berücksich-
tigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind. Die Mitteilung ordnen
Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(4) Mitteilungen über Inhaberinnen oder Inhaber einer Erlaubnis für das Luftfahrt-
personal sind an das

Luftfahrt-Bundesamt
Postfach 30 54

38020 Braunschweig,

sonstige Mitteilungen sind an die für die Erteilung der luftrechtlichen Erlaubnis oder
Genehmigung zuständige Stelle zu richten.

39
Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen

und gegen Gewerbetreibende
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5, 7 Buchstabe b, Abs. 2 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Inhaberinnen und Inhaber von Berechtigungen und gegen
Gewerbetreibende sind rechtskräftige Entscheidungen mitzuteilen, wenn Grund zu der
Annahme besteht, dass Tatsachen, die den Gegenstand des Verfahrens betreffen und
auf eine Verletzung von Pflichten schließen lassen, die bei der Ausübung des Berufs
oder des Gewerbes zu beachten oder in anderer Weise geeignet sind, Zweifel an der
Eignung, Zuverlässigkeit oder Befähigung hervorzurufen, den Widerruf, die Rück-
nahme oder die Einschränkung einer behördlichen Erlaubnis, Genehmigung oder
Zulassung zur Ausübung eines Gewerbes oder eines Berufs, zum Führen einer
Berufsbezeichnung, die Untersagung der gewerblichen Tätigkeit oder der Einstellung,
Beschäftigung oder Beaufsichtigung von Kindern und Jugendlichen zur Folge haben
können.
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(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und
in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe
oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung,
wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Eignung,
Zuverlässigkeit oder Befähigung für die gerade ausgeübte berufliche oder gewerbliche
Tätigkeit hervorzurufen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Straftaten, durch die der
Tod eines Menschen verursacht worden ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(3) Eine Mitteilungspflicht besteht ferner, wenn in der Entscheidung

1. die Ausübung des Gewerbes untersagt oder

2. eine Untersagung der Ausübung des Gewerbes ausdrücklich abgelehnt wor-
den ist.

(4) Die Mitteilung – mit Ausnahme der in Absatz 3 Ziff. 1 – ordnen Richterinnen oder
Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(5) Die Mitteilungen sind an die Behörde zu richten, die die Berechtigung erteilt hat
oder für die Untersagung der Berufs- oder Gewerbeausübung zuständig ist.

40

Strafsachen gegen mit Atomanlagen und Kernbrennstoffen oder sonstigen
radioaktiven Stoffen verantwortlich befasste Personen

§ 13 Abs.1 Nr. 5, Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 7 Buchst. b, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen Personen, die bei der Errichtung, Leitung oder Beaufsichti-
gung des Betriebes von kerntechnischen Anlagen, dem Umgang mit Kernbrennstoffen
oder sonstigen radioaktiven Stoffen oder der Beförderung oder sonstigen Verwendung
solcher Stoffe verantwortlich tätig sind, sind mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. der Ausgang des Verfahrens,

wenn Grund zu der Annahme besteht, dass eine atomrechtliche Genehmigung oder
Zulassung, die ihnen oder demjenigen erteilt ist, der sie mit seiner Tätigkeit beauftragt
hat, widerrufen, zurückgenommen oder eingeschränkt wird oder dass Maßnahmen der
atomrechtlichen Aufsicht getroffen werden.

(2) In Privatklageverfahren, in Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und
in sonstigen Verfahren bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe
oder einer Maßnahme im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung,
wenn nicht besondere Umstände des Einzelfalles sie erfordern. Sie ist insbesondere
erforderlich, wenn die Tat bereits ihrer Art nach geeignet ist, Zweifel an der Zuver-
lässigkeit oder Eignung für die gerade ausgeübte Tätigkeit hervorzurufen. Die Sätze 1
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und 2 gelten nicht bei Straftaten, durch die der Tod eines Menschen verursacht wor-
den ist, und bei gefährlicher Körperverletzung.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

(4) Die Mitteilungen sind an die Behörde zu richten, welche die Genehmigung oder
Zulassung erteilt hat oder für die Aufsicht zuständig ist. Wird in der Entscheidung die
Ausübung einer in Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Tätigkeit untersagt, so ist der dort be-
zeichneten Behörde die rechtskräftige Entscheidung ohne Gründe mitzuteilen.

41

Strafsachen gegen Angehörige ausländischer Konsulate
Artikel 42 Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen

(BGBl. 1969 II S. 1585), § 16 EGGVG

(1) In Strafsachen gegen

1. Konsularbeamtinnen und -beamte ausländischer konsularischer Vertretungen,

2. Bedienstete des Verwaltungs- oder technischen Personals und Mitglieder des
dienstlichen Hauspersonals ausländischer konsularischer Vertretungen

sind mitzuteilen

a) die Einleitung des Verfahrens,

b) die Festnahme und der Vollzug eines Haft- oder Unterbringungsbefehls.

(2) Wird die Person in Untersuchungshaft genommen oder einstweilig untergebracht,
ordnet die Richterin oder der Richter, dem die festgenommene Person erstmals vor-
geführt wird, die Mitteilung an.

(3) Die Mitteilungen sind sofort telefonisch, fernschriftlich, telegrafisch oder durch
Telefax an

1. das Bundesministerium der Justiz, 11015 Berlin, Telefon: 0 30/20 25 - 70,

2. die Staatskanzlei (Senatskanzlei) des Landes, in dem die konsularische Ver-
tretung ihren Sitz hat,

3. die Leiterin oder den Leiter der konsularischen Vertretung, es sei denn, dass sie
oder er von der Maßnahme selbst betroffen ist, und

4. das Auswärtige Amt/Ref. 703, 11013 Berlin, Telefon: 0 30/50 00 - 34 11, sofern
die Leiterin oder der Leiter der konsularischen Vertretung von der Maßnahme
betroffen ist,

zu richten.
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42

Mitteilungen über Ausländerinnen und Ausländer
§ 87 Abs. 2, 4, § 88 Abs. 2, 3 AufenthG, auch i. V. m. § 11 Abs. 1 FreizügG/EU,

§ 74, auch i. V. m. § 79 AufenthV

(1) In Strafsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer (§ 2 Abs. 1 AufenthG) sind
unverzüglich mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften,

2. der Ausgang des Verfahrens,

3. der Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewährung,

4. der Widerruf der Zurückstellung der Strafvollstreckung.

Die Mitteilung nach Ziffer 1 kann unterbleiben, wenn in den Akten dokumentiert ist,
dass sie bereits durch die Polizei erfolgt ist.

(2) Wird in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich richtet –

1. der Aufenthalt einer Ausländerin oder eines Ausländers, wenn weder ein erfor-
derlicher Aufenthaltstitel erteilt noch die Abschiebung ausgesetzt ist,

2. der Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung oder

3. ein sonstiger Ausweisungsgrund

bekannt, so ist dies unverzüglich mitzuteilen. Satz 1 findet keine Anwendung auf
Ausländerinnen und Ausländer, deren Rechtsstellung durch das Gesetz über die allge-
meine Freizügigkeit von Unionsbürgern geregelt ist. Bei diesen sind sonstige Tatsa-
chen dann mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen des § 5 Abs. 5 oder § 6 Abs. 1
FreizügG/EU vorliegen können. Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn in den Akten
dokumentiert ist, dass sie bereits durch andere Stellen erfolgt ist.

(3) Bei den Mitteilungen sind, soweit bekannt, jeweils folgende Daten mit anzugeben:

1. Familiennamen,

2. Geburtsnamen,

3. Vornamen,

4. Tag und Ort mit Angabe des Staates der Geburt,

5. Staatsangehörigkeiten,

6. Anschrift.

(4) Personenbezogene Daten, die von einer Ärztin, einem Arzt oder einer der in § 203
Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 StGB bezeichneten Personen in Strafverfahren zu-
gänglich gemacht worden sind, dürfen übermittelt werden,

1. wenn die Ausländerin oder der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet
und besondere Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der Gefährdung nicht
möglich sind oder von der Ausländerin oder dem Ausländer nicht eingehalten
werden oder
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2. soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 55 Abs. 2 
Nr. 4 AufenthG bezeichneten Voraussetzungen vorliegen. Personenbezogene
Daten, die nach § 30 AO dem Steuergeheimnis unterliegen, dürfen übermittelt
werden, wenn gegen die Ausländerin oder den Ausländer wegen eines Ver-
stoßes gegen eine Vorschrift des Steuer- einschließlich des Zoll- und des Mo-
nopolrechts oder des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-,
Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschränkungen ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist.

(5) Die Mitteilungen sind an die nach jeweiligem Landesrecht örtlich zuständige Aus-
länderbehörde zu richten.

(6) In den Fällen des Absatz 2 Ziff. 1 und 2 und sonstiger nach dem Aufenthaltsgesetz
strafbarer Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde
unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 AufenthG bezeichneten Maßnahmen
(Zurückschiebung, Festnahme, Durchsetzung der Verlassenspflicht, Durchführung der
Abschiebung) in Betracht kommt. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) In den Fällen des Absatz 4 Satz 2 dürfen auch die mit der polizeilichen Kontrolle
des grenzüberschreitenden Verkehrs betrauten Behörden unterrichtet werden, wenn
ein Ausreiseverbot nach § 46 Abs. 2 AufenthG erlassen werden soll.

(8) Mitteilungen nach Absatz 2 Satz 3 sowie den Absätzen 4 und 7 ordnen Richterin-
nen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

43

Strafsachen gegen Gefangene und Untergebrachte
§ 479 Abs. 2 Nr. 1 und 2 StPO

Wird gegen Untersuchungsgefangene, Strafgefangene, Sicherungsverwahrte oder in
einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt Untergebrachte
ein weiteres Verfahren eingeleitet, sind der Leitung der Justizvollzugsanstalt, des psy-
chiatrischen Krankenhauses oder der Entziehungsanstalt mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens.
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4. Abschnitt

Mitteilungen der Art des verletzten Strafgesetzes

44

Betriebsunfälle
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 5 und 8 Buchstabe a, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG

In Strafsachen, in denen Zuwiderhandlungen gegen Unfallverhütungsvorschriften be-
kannt werden, sind der für die Aufsicht zuständigen Stelle mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens.

45

Fahrerlaubnissachen
§ 13 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2, § 17 Nr. 1, 3 EGGVG

(1) In Strafsachen, in denen die Entziehung der Fahrerlaubnis (§§ 69, 69a Abs. 1 Satz 1
und 2 StGB) oder nur eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 StGB in Betracht kommt,
sind der nach § 73 Abs. 1 bis 3 FeV zuständigen Verwaltungsbehörde mitzuteilen

1. die Beschlüsse nach § 111a StPO,

2. der Ausgang des Verfahrens, in den Fällen des § 69a Abs. 1 Satz 3, Abs. 5 und
6 StGB unter Angabe des Zeitpunktes, in dem die Sperre abläuft,

3. die rechtskräftigen Beschlüsse nach § 69a Abs. 7 StGB.

(2) Sonstige Tatsachen, die in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich
richtet – bekannt werden, sind der nach § 73 Abs. 1 bis 3 FeV zuständigen Verwal-
tungsbehörde mitzuteilen, wenn ihre Kenntnis für die Beurteilung erforderlich ist, ob
die Inhaberin oder der Inhaber einer Fahrerlaubnis zum Führen von Fahrzeugen unge-
eignet ist. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Erkennt-
nisse sind. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder
Staatsanwälte an.

(3) Der für die Wohnung der oder des Beschuldigten zuständigen Polizeidienststelle
sind die Beschlüsse nach § 111a StPO und, sofern sie die Ermittlungen nicht selbst
geführt hat und daher schon nach Nummer 11 unterrichtet wird, die Entscheidungen
nach §§ 44, 69 und 69a StGB mitzuteilen.

(4) Ist die oder der Betroffene Inhaberin oder Inhaber einer Fahrerlaubnis, die von
einer Dienststelle der Bundeswehr, der Bundes- oder Landespolizei erteilt worden ist,
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sind auch dieser Stelle die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Mitteilungen zu ma-
chen.

(5) In der Mitteilung sind die Fahrerlaubnis, insbesondere durch Nennung der Listen-
nummer bzw. der Nummer des Führerscheins, und die Person der oder des Betrof-
fenen durch Nennung von Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum und Wohn-
ort näher zu bezeichnen.

(6) In Strafsachen, in denen eine ausländische Fahrerlaubnis entzogen wird, die von
einer Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilt wor-
den ist, und deren Inhaberin oder Inhaber ihren oder seinen ordentlichen Wohnsitz in
der Bundesrepublik Deutschland hat, sind mitzuteilen

1. die rechtskräftige Entscheidung,

2. der Zeitpunkt des Beginns und des Ablaufs der Sperrfrist.

Der Mitteilung nach Satz 1 ist der Führerschein beizufügen (§ 56 Abs. 2 Satz 1
StVollstrO). Die Mitteilung ist an das

Kraftfahrt-Bundesamt
24932 Flensburg

zu richten.

46

Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft
und der Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b, Abs. 2 EGGVG

(1) In Strafsachen wegen Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft
und zum Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind mit-
zuteilen

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,

2. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach Ziffer 1 zu machen war.

(2) Vorschriften zum Schutz der Arbeitskraft und der Gesundheit von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern sind namentlich enthalten in

1. dem Arbeitsschutzgesetz,

2. dem Arbeitszeitgesetz,

3. dem Atomgesetz,

4. dem Bundesberggesetz,

5. dem Chemikaliengesetz,

6. dem Fahrpersonalgesetz,
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7. dem Gentechnikgesetz,

8. dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz,

9. dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit,

10. dem Medizinproduktegesetz,

11. dem Gesetz über den Ladenschluss,

12. dem Titel VII der Gewerbeordnung,

13. dem Heimarbeitsgesetz,

14. dem Jugendarbeitsschutzgesetz,

15. dem Mutterschutzgesetz,

16. dem Seemannsgesetz,

17. dem Sprengstoffgesetz.

Arbeitsschutzrechtliche Vorschriften finden sich auch in Rechtsverordnungen, nament-
lich der Baustellenverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung, der Biostoffverord-
nung, der Strahlenschutzverordnung, der Röntgenverordnung und der Gefahrstoffver-
ordnung.

(3) Die Mitteilungen sind an die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde zu richten.

47

Straftaten nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
und illegalen Beschäftigung und dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

§ 6 SchwarzArbG, § 405 Abs. 6 SGB III, § 18 Abs. 3 und 4 AÜG

(1) In Strafsachen, die Straftaten nach den §§ 10 und 11 SchwarzArbG und §§ 15 und
15a AÜG zum Gegenstand haben, sind zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten mit-
zuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens unter Angabe der Personendaten der oder des
Beschuldigten, des Straftatbestandes, der Tatzeit und des Tatortes,

2. die das Verfahren abschließende Entscheidung; ist mit der Entscheidung ein
Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf die angefochtene Entschei-
dung Bezug genommen, ist auch diese zu übermitteln.

(2) Mitzuteilen sind ferner Erkenntnisse, die aus der Sicht der übermittelnden Stelle
zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 1, 3, 5 bis 9
und 11 bis 13 SGB III und § 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 2 AÜG erforderlich sind. Eine Mitteilung
unterbleibt in diesen Fällen, wenn erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der
Betroffenen oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem Ausschluss der Übermittlung
überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Er-
kenntnisse sind.
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(3) Die Mitteilungen sind an die örtlich zuständige Behörde der Zollverwaltung und an
die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zu richten.

48

Mitteilungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
und illegalen Beschäftigung

§ 6 Abs. 1 Satz 2, § 13 Abs. 3 i.V.m. § 1 Abs. 2 und § 8 SchwarzArbG

(1) Erkenntnisse, die aus der Sicht der übermittelnden Stelle zur Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 8 SchwarzArbG erforderlich sind, sind mitzuteilen. Eine Mit-
teilung unterbleibt, wenn erkennbar ist, dass schutzwürdige Interessen der oder des
Betroffenen oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem Ausschluss der Übermittlung
überwiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, wie gesichert die zu übermittelnden Er-
kenntnisse sind.

(2) Die Mitteilungen in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c und § 8 Abs. 1
Nr. 2 SchwarzArbG, soweit ein Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit nach § 8
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis c SchwarzArbG besteht, sind an die örtlich zuständige
Behörde der Zollverwaltung und den zuständigen Leistungsträger für seinen Ge-
schäftsbereich, in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d und e und § 8 Abs. 1
Nr. 2 SchwarzArbG, soweit ein Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit nach § 8
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d und e SchwarzArbG besteht, an die nach Landesrecht für die
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SchwarzArbG zustän-
digen Behörden zu richten. In den Fällen des § 8 Abs. 2 SchwarzArbG sind sie an die
Behörden der Zollverwaltung zu richten.

(3) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

49

Strafsachen wegen Verstoßes gegen das
Außenwirtschaftsgesetz oder das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

§ 45b AWG

(1) In Strafsachen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz oder das
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen sind mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. die Erhebung der öffentlichen Klage,

3. der Ausgang des Verfahrens, wenn eine Mitteilung nach den Ziffern 1 oder 2 zu
machen war.

Dies gilt nicht bei Verstößen gegen das Außenwirtschaftsgesetz, die unter dem Blick-
winkel der Ausfuhrkontrolle und der Außenpolitik offensichtlich unbedeutend sind, und
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bei Verstößen gegen das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen, die sich nicht auf
Ausfuhren, Durchfuhren oder Auslandsgeschäfte beziehen.

(2) Die Mitteilungen sind über die Landesjustizverwaltung an das

Bundesministerium der Justiz
11015 Berlin

zu richten.

(3) Ist die mitteilungspflichtige Stelle der Ansicht, dass wegen der besonderen Um-
stände des Einzelfalles der Untersuchungszweck des Strafverfahrens gefährdet wer-
den kann, wenn der Empfänger der Mitteilung die darin enthaltenen personenbezoge-
nen Daten an andere öffentliche Stellen als Oberste Bundesbehörden weiterübermit-
telt, sind diese Umstände bei der Mitteilung aufzuführen.

(4) Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder Staats-
anwälte an.

50

Betäubungsmittelsachen
§ 27 Abs. 3 und 4 BtMG

(1) In Strafsachen nach dem Betäubungsmittelgesetz sind mitzuteilen:

1. der für die Überwachung nach § 19 Abs. 1 Satz 3 BtMG zuständigen Landes-
behörde die rechtskräftige Entscheidung mit Begründung, wenn

a) auf eine Strafe oder eine Maßregel der Besserung und Sicherung erkannt
oder der bzw. die Angeklagte wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wor-
den ist und

b) die Entscheidung Informationen zum Betäubungsmittelverkehr bei Ärztin-
nen und Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, Tierärztinnen und Tierärzten
oder in Apotheken, tierärztlichen Hausapotheken, Krankenhäusern und Tier-
kliniken enthält,

2. dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 35

3175 Bonn

in Verfahren gegen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärz-
tinnen und Tierärzte,

a) die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,

b) der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und
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c) die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung; ist mit die-
ser Entscheidung ein Rechtsmittel verworfen worden oder wird darin auf die
angefochtene Entscheidung Bezug genommen, ist auch diese zu übermitteln.

(2) In gegen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und
Tierärzte, Apothekerinnen und Apotheker gerichteten sonstigen Strafsachen ist der für
die Überwachung nach § 19 Abs. 1 Satz 3 BtMG zuständigen Landesbehörde die ab-
schließende Entscheidung mit Begründung mitzuteilen, wenn

1. ein Zusammenhang der Straftat mit dem Betäubungsmittelverkehr im Sinne
von Absatz 1 Ziff. 1 Buchstabe b besteht und

2. die Kenntnis der Entscheidung aus der Sicht der übermittelnden Stelle für des-
sen Überwachung erforderlich ist.

Absatz 1 Ziff. 2 Buchstabe c zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

51

Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 Nr. 9, Abs. 2, § 17 Nr. 3 EGGVG

(1) In Strafsachen wegen Straftaten gegen Vorschriften zum Schutz der Umwelt sind
mitzuteilen

1. die Einleitung des Verfahrens,

2. der Ausgang des Verfahrens,

wenn dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser,
Luft, Klima und Landschaft erforderlich ist.

(2) In Verfahren wegen fahrlässig begangener Straftaten und in sonstigen Verfahren
bei Verurteilung zu einer anderen Maßnahme als einer Strafe oder einer Maßnahme im
Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 StGB unterbleibt die Mitteilung, wenn nicht besondere
Umstände des Einzelfalles sie erfordern.

(3) Vorschriften zum Schutz der Umwelt im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich
Bestimmungen aus folgenden Sachgebieten

1. Abfall- und Abwasserentsorgung,

2. Gewässerschutz,

3. Bodenschutz,

4. Lärmbekämpfung,

5. Luftreinhaltung,

6. Naturschutz und Landschaftspflege,

7. Pflanzenschutz,
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8. Schutz der Wasserversorgung,

9. Strahlenschutz,

10. Tierschutz und Tierseuchenschutz,

11. Gentechnik,

12. Chemikaliensicherheit.

(4) Die Mitteilung nach Absatz 1 Ziff. 1 und Absatz 2 ordnen Richterinnen oder Richter,
Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte an.

(5) Die Mitteilungen sind an die zuständige Behörde und, bei Verstößen gegen Be-
stimmungen zur Verhütung von Meeresverschmutzungen auch an das

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Postfach 30 12 20
20305 Hamburg

zu richten.

52

Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz
§ 11 Abs. 9 GwG, § 482 Abs. 2 StPO

(1) In Strafsachen, zu denen eine Anzeige nach § 11 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes
erstattet wurde, sind mitzuteilen

1. die Erhebung der öffentlichen Klage,

2. der Ausgang des Verfahrens (Nummer 11 Abs. 3).

(2) Die Mitteilungen sind an das

Bundeskriminalamt
– Zentralstelle für (Geldwäsche-) Verdachtsanzeigen –

65173 Wiesbaden

zu richten.
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ANHANG

Wichtige Mitteilungspflichten,
die außerhalb der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen

geregelt sind

Die Mitteilungspflichten betreffen:

Abgeordneter § 8 EGStPO, Nr. 191 Abs. 5, Nr. 192 Abs. 5,
Nr. 192a Abs. 3 und 5, Nr. 192b Abs. 4
und Abs. 5 Satz 2 RiStBV

Ausland

– Mitteilung der Festnahme an die aus- Nr. 38 RiVASt
ländische Behörde

– Benachrichtigung der für Strafverfol- Nr. 24 RiVASt
gungs- oder Verwaltungsmaßnahmen
zuständigen inländischen Behörden

– Benachrichtigung des Bundeszentral- Nr. 71 RiVASt, § 55 Abs. 3 Satz 1 des Ge-
registers über rechtskräftige gericht- setzes über die internationale Rechtshilfe
liche Entscheidungen im Vollstre- in Strafsachen (IRG) vom 27. Juni 1994 
ckungshilfeverkehr (BGBI. I S. 1537)

Strafnachrichtenaustausch Nr. 148 RiVASt

Ausländer

– Benachrichtigung der ausländischen Nr. 38 RiVASt
Behörde bei vorläufiger Festnahme in
Auslieferungsangelegenheiten

– Benachrichtigung der konsularischen Nr. 135 RiVASt; Art. 36 Abs. 1 Buchst. b 
Vertretungen bestimmter Staaten des Wiener Übereinkommens über konsu-

larische Beziehungen vom 24. April 1963
(BGBl. 1969 II S. 1585), in Kraft für die
Bundesrepublik Deutschland seit 7. Okto-
ber 1971 (BGBl. II S. 1285)

– Benachrichtigung des Bundeszentral- § 17 Abs. 1 S. 2 StVollstrO
registers und der Ausländerbehörde
bei Absehen von der Vollstreckung bei
Auslieferung oder Ausweisung

– Exterritoriale Nr. 195 RiStBV

– Verdacht einer Auslandsstraftat Nr. 35 RiVASt

Auslieferungsfragen

– Einbürgerungsersuchen Nr. 48 Abs. 1 RiVASt

– Mitteilung über die vollzogene Aus- Nr. 55 RiVASt
lieferung
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– Mitteilung grundsätzlicher Entschei- Nr. 13 RiVASt
dungen

Bewachungsgewerbe § 15 BewachV

Bundeswehr § 47 StVollstrO

Bundeszentralregister § 20 BZRG

Deutscher Bundesrat § 8 EGStPO, Nr. 191 Abs. 5, Nr. 192 Abs. 5
und Nr. 192a Abs. 3 und 5 RiStBV

Deutscher Bundestag § 8 EGStPO, Nr. 191 Abs. 5, Nr. 192 Abs. 5
und Nr. 192a Abs. 3 und 5 RiStBV

Eingezogene Gegenstände

– Abgabe als Forschungs- oder Lehr- § 67 StVollstrO
mittel

– Arzneimittel und chemische Stoffe § 74 Abs. 1 StVollstrO

– Betäubungsmittel § 75 StVollstrO

– Branntwein und Branntweinerzeugnisse § 85 Abs. 2 StVollstrO

– Brenn- oder Weingeräte § 86 StVollstrO

– Devisenwerte § 77 StVollstrO

– Falschgeld § 76 StVollstrO

– Funkanlagen § 72 Abs. 2 StVollstrO

– Fischereigeräte § 71 Abs. 1 und 2 StVollstrO

– Jagdwaffen, Jagd- und Forstgeräte § 69 Abs. 1 bis 3 StVollstrO

– andere Waffen und verbotene Gegen- § 70 StVollstrO
stände

– Schriften, Ton- und Bildträger, Abbil- § 81 Abs. 3 StVollstrO
dungen und Darstellungen

– Wein § 82 Abs. 5 StVollstrO

– andere unter das Weingesetz fallende § 83 StVollstrO
Erzeugnisse und Getränke

Europäisches Parlament § 8 EGStPO, Nr. 192 Abs. 5, Nr. 192b
Abs. 4 und 5 Satz 2 RiStBV

Freiheitsentziehungen

– Unterrichtung des Landeskriminalamtes § 13 Abs. 1 BKAG
über Beginn, Unterbrechung und Ende
richterlich angeordneter Freiheitsent-
ziehungen

Führungsaufsicht § 54a StVollstrO

Geldwäschesachen § 10 Abs. 2 GwG
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Gewaltverherrlichende, pornographische
und sonstige jugendgefährdende Schriften
und andere Abbildungen

– mehrere Strafverfahren Nr. 224 RiStBV

– Unterrichtung des Bundeskriminalamtes Nr. 227 RiStBV

– Unterrichtung der Bundesprüfstelle für Nr. 228 RiStBV
jugendgefährdende Medien

Gesetzgebende Körperschaften der Länder § 8 EGStPO, Nr. 192 Abs. 5 RiStBV

Immunitätssachen § 8 EGStPO, Nr. 192 Abs. 5, Nr. 192a Abs. 3
und 5, Nr. 192b Abs. 4 und 5 Satz 2 RiStBV

Jugendstrafsachen

Benachrichtigung des Jugendamtes von § 43 Nr. 6 RiJGG
der beabsichtigten Erhebung der Anklage

– Erhebung der Anklage gegen einen § 42 Nr. 2 RiJGG
Beschuldigten, der eine Jugendstrafe
noch nicht vollständig verbüßt hat

– Heranwachsende, Benachrichtigung § 110 Nr. 1 RiJGG
des Schulleiters von dem Vollzug einer
Freiheitsstrafe

– Einstellung eines Verfahrens wegen § 1 Nr. 2 RiJGG
Schuldunfähigkeit

– Vollstreckung bei Erziehungsmaßregeln §§ 82 bis 85 Nr. III 1, 2 RiJGG

– Vollstreckung des Jugendarrestes §§ 82 bis 85 Nr. V 7 RiJGG

– Vollstreckung der Jugendstrafe §§ 82 bis 85 Nr. VI 4 RiJGG

– Vollstreckung von Zuchtmitteln §§ 82 bis 85 Nr. IV 2 RiJGG
(mit Ausnahme des Jugendarrestes)

Vollzugsanstalt oder Unterrichtung über §§ 82 bis 85 Nr. VI 3 RiJGG
früher angeordnete Erziehungsbeistand-
schaft

Korruption

Mitteilung über die Zuwendung von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 10 Satz 2 EStG
Vorteilen

Lebensmittel und Futtermittel

– Mitteilung an die Verwaltungsbehörde § 42 Abs. 5 LFGB

Luftsicherheit

Mitteilung über die Verhaftung und Ver- Artikel 13 Abs. 5 des Abkommens vom
folgung wegen bestimmter Straftaten an 14. September 1963 über strafbare und
Bord von Luftfahrzeugen bestimmte andere an Bord von Luftfahr-

zeugen begangene Handlungen (BGBI.
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1969 II S. 121), in Kraft für die Bundes-
republik Deutschland seit 16. März 1970
(BGBI. II S. 276); Artikel 6 Abs. 4 des
Übereinkommens vom 16. Dezember 1970
zur Bekämpfung der widerrechtlichen In-
besitznahme von Luftfahrzeugen (BGBI.
1972 II S. 1505), in Kraft für die Bundes-
republik Deutschland seit 10. November
1974 (BGBI. 1975 II S. 1204)

Meeresverschmutzung § 18 Flaggenrechtsgesetz

Ordnungswidrigkeiten

– Mitteilungen an die Verwaltungsbehörde § 63 Abs. 2, § 76 Abs. 1 Satz 3, Abs. 4
OWiG; Nr. 275 Abs. 5 Satz 2, Nr. 277 Abs. 3,
Nr. 288 Abs. 1, Nr. 289 Abs. 2 RiStBV

– Mitteilungen an die Finanzbehörde § 403 Abs. 3 i. V. m. § 410 Abs. 1 Nr. 8,
(vgl. § 386 Abs. 1 Satz 2 AO 1977) in § 407 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 i. V. m. § 410
Verfahren wegen Steuerordnungs- Abs. 1 Nr. 11 AO 1977, auch soweit diese
widrigkeiten Vorschriften nach anderen Gesetzen an-

wendbar sind (z.B. § 29a Abs. 2 BerlinFG)

Parlament § 8 EGStPO, Nr. 191 Abs. 5, Nr. 192 Abs. 5,
Nr. 192a Abs. 3 und 5, Nr. 192b Abs. 4 und 5
Satz 2 RiStBV

Pornographische Schriften Nr. 223 ff. RiStBV

Pressestrafsachen

– Aufhebung der Beschlagnahme Nr. 252 RiStBV

Einheitliche Bearbeitung verschiedener, Nr. 250 RiStBV
dieselbe Druckschrift betreffender Ver-
fahren

Sexualstraftaten an Kindern

– Benachrichtigung des Jugendamtes Nr. 221 Abs. 2 RiStBV

Sicherstellungsvorschriften,
strafbare Verstöße

– Mitteilungen an die Verwaltungsbehörde § 13 Abs. 2 WiStG 1954, Artikel 320 Abs. 5
EGStGB jeweils i. V. m. § 63 Abs. 2, § 76
Abs. 1 Satz 3, Abs. 4 OWiG

– Mitteilungen an die Finanzbehörde § 34 Abs. 2 MOG, § 43 Abs. 2 AWG je-
weils i. V. m. § 63 Abs. 2, § 76 Abs. 1 Satz 3, 
Abs. 4 OWiG

Sprengstoffsachen Nr. 256 Abs. 4 RiStBV
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Staatsschutz- und verwandte Strafsachen

– Unterrichtung des Generalbundes- Nr. 202 ff. RiStBV
anwaltes

– Unterrichtung von Verfassungsschutz- § 18 BVerfSchG (bzw. der entsprechenden
behörden landesrechtlichen Vorschriften) i. V. m.

Nr. 205, 206 RiStBV

– Unterrichtung des Bundeskriminalamtes Nr. 207, 208 RiStBV
bei Organisationsdelikten und in Ver-
fahren betreffend staatsgefährdende
Schriften

– Unterrichtung oberster Staatsorgane Nr. 209, 211, 212 RiStBV

– Handlungen gegen ausländische Staaten Nr. 210 Abs. 2 RiStBV

Steuerstrafsachen (Zollstrafsachen)

– Mitteilung an das Finanzamt bei § 116 AO 1977
Verdacht einer Steuerstraftat

– Mitteilungen an die Finanzbehörde § 403 Abs. 3, § 407 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2
(vgl. § 386 Abs. 1 Satz 2 AO 1977) im AO 1977, auch soweit diese Vorschriften
staatsanwaltschaftlichen und gericht- nach anderen Gesetzen anwendbar sind,
lichen Verfahren Nr. 266 Abs. 1 RiStBV (vgl. dazu die Hin-

weise unter „Ordnungswidrigkeiten“)

Strafunterbrechung

– bei Vollzugsuntauglichkeit § 46 Abs. 2 StVollstrO

– bei Verurteilten, welche die Vollzugs- § 46 Abs. 3 StVollstrO
behörde bereits vor der Strafunterbre-
chung in eine Krankenanstalt, ein
psychiatrisches Krankenhaus oder in
eine entsprechende Einrichtung außer-
halb des Bereichs der Justizverwaltung
verbracht hat

Subventionsbetrug

– Mitteilung an die Strafverfolgungsbe- § 6 SubvG und – soweit das Verfahren
hörden bei Verdacht eines Subventions- Leistungen nach Landesrecht betrifft, die
betruges Subventionen i. S. des 264 StGB sind –

das Subventionsgesetz des jeweiligen
Bundeslandes

– Mitteilung an das Finanzamt, soweit der § 403 Abs. 3, § 407 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2
Subventionsbetrug eine Investitions AO 1977 i. V. m. § 20 BerlinFG, § 5a
zulage betrifft lnvZulG 1986, § 9 InvZulG 1991 – 1996,

§ 8 InvZulG 1999, § 10 InvZulGVO
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Untersuchungsgefangene

– Unterrichtung der Vollzugsanstalt über Nr. 7 UVollzO, Nr. 49 RiStBV
bedeutsame Umstände

Verfahren gegen Abwesende

– Beschlagnahme des Vermögens bei § 292 Abs. 2 StPO
Abwesenheit des Angeschuldigten

Verkehrsstrafsachen

– Mitteilungen an das Kraftfahrt- § 28 Abs. 4 StVG
Bundesamt

– Mitteilungen an die Vertragsstaaten über Art. 10 Abs. 2 des Internationalen Abkom-
gerichtliche Entscheidungen, durch die mens über Kraftfahrzeugverkehr vom 24.
den Inhabern von im Ausland ausge- April 1926 (RGBI. II 1930 S. 1233)
stellten Führerscheinen das Recht aber-
kannt worden ist, die genannten Scheine
zu gebrauchen

Verteidigerausschluss

– Antrags- oder Vorlagemitteilung an den § 138c Abs. 2 Satz 3 StPO
Vorstand der Rechtsanwaltskammer

Waffen- und Sprengstoffsachen Nr. 256 Abs. 4 RiStBV

Wehrbeauftragter

Mitteilungen an den Wehrbeauftragten, § 12 des Gesetzes über den Wehrbeauf-
wenn der Justizbehörde die Vorgänge tragten (BGBI. 1957 I S. 652), neugefasst
vom Wehrbeauftragten zugeleitet wor- d. Bek. v. 16. Juni 1982 (BGBI. I S. 677),
den sind zuletzt geändert d. G. v. 30. März 1990

(BGBI. I S. 599)

Wirtschaftsstrafsachen siehe unter „Sicherstellungsvorschriften“
und „Subventionsbetrug“

Zollstrafsachen siehe unter „Steuerstrafsachen“

§ 2

1. Der Runderlass vom 29. April 1998 (JMBl. S. 442) wird aufgehoben.

2. Dieser Runderlass tritt am 1. Juni 2008 in Kraft.
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BEKANNTMACHUNGEN

Übersicht über den Geschäftsanfall bei den hessischen Notarinnen und Notaren
im Jahr 2007. Bek. d. MdJ v. 14. 5. 2008 (3832 - II/C 1 - 2008/1803 - II/A)
– JMBl. S. 199 –

I. Gesamtzahl der Notarinnen und Notare
in Hessen am 31. Dezember 2007 2006

1.235 1.265

II. Anzahl der Notarinnen und Notare am 31. Dezember
im Bezirk des Landgericht 2007 2006

1. Darmstadt 289 284
2. Frankfurt am Main 373 398
3. Fulda 44 46
4. Gießen 91 91
5. Hanau 56 61
6. Kassel 133 139
7. Limburg a. d. Lahn 82 80
8. Marburg 60 59
9. Wiesbaden 107 107

III. Gesamtzahl aller Urkundsgeschäfte der hessischen
Notarinnen und Notare im Jahr 2007 2006

524.716 522.832

IV. Von den Urkundsgeschäften entfielen durchschnittlich
auf eine Notarin oder einen Notar 2007 2006

a) in Hessen 425 413

b) im Bezirk des Landgerichts

1. Darmstadt 412 419

2. Frankfurt am Main 508 467

3. Fulda 381 381

4. Gießen 364 373

5. Hanau 392 376

6. Kassel 328 317

7. Limburg a. d. Lahn 376 406

8. Marburg 311 322

9. Wiesbaden 477 448
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VERÖFFENTLICHUNGEN DER RECHTSANWALTS-  UND
NOTARKAMMERN SOWIE  DES VERSORGUNGSWERKS DER
RECHTSANWÄLTE IM LANDE HESSEN

Beschluss der Vertreterversammlung des
Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen

vom 19. März 2008

Die Satzung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen vom 
12. Oktober 1988 (Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen 1988, S. 788), zuletzt geändert
durch Beschluss der Vertreterversammlung vom 5. April 2006, veröffentlicht im Justiz-
Ministerial-Blatt für Hessen 2006, S. 444, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Vertreterversammlung besteht aus 30 Mitgliedern, von denen 25 der
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main und 5 der Rechtsanwaltskammer
Kassel angehören. Die Zahl der Ersatzmitglieder beträgt für den Kammerbezirk
Frankfurt am Main 15 und für den Kammerbezirk Kassel 5.“

2. § 15 erhält folgende Fassung:

„§ 15 Altersrente
(1) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 67. Lebensjahres (Altersgrenze) An-
spruch auf lebenslange Altersrente. Mitglieder, die vor dem 1. 1. 1949 geboren
sind, haben mit Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf lebenslange
Altersrente. Für Mitglieder, die nach dem 31. 12. 1948 geboren sind, ergibt sich die
jeweilige Altersgrenze wie folgt:
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Geburtsjahr Altersgrenze
(Vollendung Lebensjahr) Geburtsjahr Altersgrenze

(Vollendung Lebensjahr)

1949 65 Jahre plus 1 Monat
1950 65 Jahre plus 2 Monate
1951 65 Jahre plus 3 Monate
1952 65 Jahre plus 4 Monate
1953 65 Jahre plus 5 Monate
1954 65 Jahre plus 6 Monate
1955 65 Jahre plus 7 Monate
1956 65 Jahre plus 8 Monate
1957 65 Jahre plus 9 Monate
1958 65 Jahre plus 10 Monate
1959 65 Jahre plus 11 Monate
1960 66 Jahre

1961 66 Jahre plus 1 Monat
1962 66 Jahre plus 2 Monate
1963 66 Jahre plus 3 Monate
1964 66 Jahre plus 4 Monate
1965 66 Jahre plus 5 Monate
1966 66 Jahre plus 6 Monate
1967 66 Jahre plus 7 Monate
1968 66 Jahre plus 8 Monate
1969 66 Jahre plus 9 Monate
1970 66 Jahre plus 10 Monate
1971 66 Jahre plus 11 Monate



(2) Auf Antrag wird die Altersrente mit Vollendung eines früheren Lebensjahres als
nach Abs. 1, jedoch frühestens vom vollendeten 60. Lebensjahr an, in verminder-
ter Höhe gewährt. Die Minderung beträgt für jeden Monat zwischen Vollendung
des 63. Lebensjahres und Erreichen der Altersgrenze 0,4 vom Hundert, für jeden
Monat zwischen Vollendung des 60. und Vollendung des 63. Lebensjahres 0,35
vom Hundert des beim tatsächlichen Rentenbeginn erreichten Anspruches.
Beginnt die Mitgliedschaft nach dem 31. 12. 2011, kann die Altersrente frühestens
ab Vollendung des 62. Lebensjahres gewährt werden

(3) Auf Antrag wird der Beginn der Altersrente über das Erreichen der Altersgrenze
hinaus aufgeschoben, jedoch längstens bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres.
In diesem Falle ist das Mitglied berechtigt, aber nicht verpflichtet, weitere Beiträge
zu leisten. Die Erhöhung der Rente beträgt für jeden nach Erreichen der Alters-
grenze liegenden Monat der hinausgeschobenen Inanspruchnahme 0,4 vom Hun-
dert des bei Erreichen der Altersgrenze erreichten Anspruches und bei Beitrags-
fortzahlung weitere 0,4 vom Hundert der Summe der weiterbezahlten Beiträge.

(4) Die Altersrente wird jeweils zu Beginn des Monats gezahlt. Die Zahlung be-
ginnt mit dem Monat, mit dem der Anspruch entsteht und endet mit Ablauf des
Sterbemonats.“

3. § 16 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Berufsunfähigkeit, der Zeitpunkt ihres Eintritts und ihre voraussichtliche
Dauer werden im Regelfall durch zwei voneinander unabhängige ärztliche Gutach-
ter festgestellt. Auf den Rentenantrag des Mitgliedes holt das Versorgungswerk ein
medizinisches Gutachten ein, nachdem das Mitglied einen ausführlichen ärztlichen
Befundbericht vorgelegt hat. Entspricht die gutachterliche Beurteilung nicht dem
Antrag, informiert das Versorgungswerk das Mitglied unter Übersendung des Gut-
achtens und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Vorlage eines weite-
ren ärztlichen Gutachtens. Bei im Ergebnis abweichender Beurteilung wird der
Präsident der Landesärztekammer Hessen gebeten, einen Obergutachter zu be-
nennen. Das Versorgungswerk trägt die Kosten für das von ihm bestellte Gut-
achten und das Obergutachten.“

4. § 16 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Mit Erreichen der Altersgrenze tritt an Stelle der Berufsunfähigkeitsrente die
Altersrente in gleicher Höhe.“

5. § 17 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Anzurechnende Versicherungsjahre sind

1. die Jahre bis zum Erreichen der Altersgrenze, in denen eine Mitgliedschaft be-
stand ausgenommen Jahre des Rentenbezugs,

2. die Jahre, für die Beiträge aufgrund einer Nachversicherung oder aufgrund
eines Versorgungsausgleichs entrichtet wurden,
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3. die Jahre bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres, in denen eine Berufsunfä-
higkeitsrente bezogen wurde, wenn nach diesem Bezug erneut eine Beitrags-
pflicht entstanden ist,

4. Zusatzzeiten von

a) 8 Jahren bei Eintritt in das Versorgungswerk bis zur Vollendung des 45. Le-
bensjahres,
7 Jahren bei Eintritt nach Vollendung des 45. bis zur Vollendung des 46. Le-
bensjahres,
6 Jahren bei Eintritt nach Vollendung des 46. bis zur Vollendung des 47. Le-
bensjahres,
5 Jahren bei Eintritt nach Vollendung des 47. bis zur Vollendung des 48. Le-
bensjahres,
4 Jahren bei Eintritt nach Vollendung des 48. bis zur Vollendung des 49. Le-
bensjahres,
3 Jahren bei Eintritt nach Vollendung des 49. bis zur Vollendung des 50. Le-
bensjahres,
2 Jahren bei Eintritt nach Vollendung des 50. bis zur Vollendung des 51. Le-
bensjahres,
einem Jahr bei Eintritt nach Vollendung des 51. bis zur Vollendung des 
52. Lebensjahres,

b) einem Jahr für jede Geburt eines lebenden Kindes während der Mit-
gliedschaft weiblicher Mitglieder auf Antrag,

5. die Jahre, die zwischen dem Zeitpunkt des Eintrittes der Berufsunfähigkeit und
der Vollendung des 55. Lebensjahres liegen (Zurechnungszeit), sofern die Be-
rufsunfähigkeit vor Vollendung des 55. Lebensjahres eintritt.

Bei angefangenen Versicherungsjahren nach Satz 1 Nr. 1, 2, 3 und 5 gilt jeder
Monat als 1/12 Versicherungsjahr. Bestand nur für einen Teil des Monats Beitrags-
pflicht, gilt dieser Monat als Beitragsmonat.“

6. § 28 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Auf schriftlichen Antrag können ab dem auf die Antragstellung folgenden
Monat zusätzliche freiwillige Beiträge in Höhe von 1/10, 2/10 oder 3/10 des
Höchstbeitrages in der allgemeinen Rentenversicherung entrichtet werden. Mit der
Antragstellung ist der Erhöhungssatz mitzuteilen. Nach Vollendung des 55. Le-
bensjahres dürfen zusätzliche freiwillige Beiträge nicht aufgestockt werden. Soweit
und solange das Mitglied mit der Zahlung von Pflichtbeiträgen in Verzug ist, ist die
Entrichtung zusätzlicher freiwilliger Beiträge ausgeschlossen.“

7. In-Kraft-Treten

Diese Satzungsänderungen treten am 1. Januar 2009 in Kraft.
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Der Beschluss wurde vom Hessischen Ministerium der Justiz mit Bescheid vom 
4. 4. 2008 genehmigt.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit ausgefertigt.

Marburg, den 16. 4. 2008 Dr. Peter Becker
Vorsitzender der Vertreter-

versammlung des Versorgungswerks
der Rechtsanwälte im Lande Hessen

Frankfurt am Main, den 16. 4. 2008 Hans-Peter Benckendorff, M.A.
Vorsitzender des Vorstandes

des Versorgungswerks der Rechtsanwälte
im Lande Hessen

PRÜFUNGSORDNUNG

FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON
ABSCHLUSS- UND ZWISCHENPRÜFUNGEN
DER RECHTSANWALTSKAMMER KASSEL

Der Berufsbildungsausschuss der Rechtsanwaltskammer Kassel hat aufgrund der 
§§ 47 und 79 Abs. 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG vom 23. 3. 2005, BGBl. I S. 931, zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 7. 9. 2007, BGBl. I S. 2246) und der Verordnung
über die Berufsausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten/zur Rechtsanwaltsfach-
angestellten, zum Notarfachangestellten/ zur Notarfachangestellten, zum Rechts-
anwalts- und Notarfachangestellten/zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten
und zum Patentanwaltsfachangestellten/zur Patentanwaltsfachangestellten (ReNoPat-
Ausbildungsverordnung – ReNoPatAusbV-) vom 23. November 1987 (BGBl. I S. 2392)
– zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. 1. 2001, BGBl. I S. 1149) nachstehende
Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Zwischenprüfungen in den
anerkannten Ausbildungsberufen

Rechtsanwaltsfachangestellter/Rechtsanwaltsfachangestellte
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter/Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte

beschlossen.
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§ 1

Prüfungsausschüsse

(1) Für die Abnahme der Abschlussprüfung und Zwischenprüfung errichtet die
Rechtsanwaltskammer Kassel in Fulda, Kassel und Marburg einen oder mehrere
Prüfungsausschüsse (§ 39 Abs. 1 Satz 1 BBiG).

(2) Der Prüfungsausschuss kann zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbrin-
gender Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere be-
rufsbildender Schulen einholen (§ 39 Abs. 2 BBiG). Im Rahmen der Begutachtung sind
die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für die Bewertung erheblichen
Tatsachen festzuhalten (§ 39 Abs. 3 BBiG).

§ 2

Zusammensetzung und Berufung

(1) Jeder Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder müssen für
die Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet
sein (§ 40 Abs. 1 BBiG). Er wählt aus seiner Mitte für einen bestimmten Zeitabschnitt
einen Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter (§ 41 Abs. 1 BBiG).

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder je ein Beauftragter der Arbeit-
geber, der Arbeitnehmer und eine Lehrkraft einer berufsbildenden Schule an. Die Mit-
glieder haben Stellvertreter oder Stellvertreterinnen (§ 40 Abs. 2 BBiG). Alle Prüfungs-
ausschussmitglieder und Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen sind für ihre Gruppe zu-
gleich weitere stellvertretende Mitglieder sämtlicher Prüfungsausschüsse.

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden von der Rechtsanwalts-
kammer Kassel für drei Jahre berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 1 BBiG). Bei Ausscheiden
eines Mitgliedes während der dreijährigen Amtszeit des Prüfungsausschusses wird ein
neues Mitglied für die verbleibende Amtszeit des Prüfungsausschusses berufen.

(4) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vorschlag der im Bezirk der
Rechtsanwaltskammer Kassel bestehenden Gewerkschaften und selbständigen Ver-
einigungen von Arbeitsnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung be-
rufen (§ 40 Abs. 3 Satz 2 BBiG).

(5) Die Lehrkraft einer berufsbildenden Schule wird im Einvernehmen mit der Schul-
aufsichtsbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 3 BBiG).

(6) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer von der
Rechtsanwaltskammer Kassel gesetzten angemessenen Frist vorgeschlagen, so be-
ruft diese insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen (§ 40 Abs. 3 Satz 4 BBiG).
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(7) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Prüfungsausschüsse können
nach Anhören der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen wer-
den. Die Absätze 3 - 6 und 8 gelten für die stellvertretenden Mitglieder entsprechend
(§ 40 Abs. 3 Satz 5 BBiG).

(8) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für
Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird,
eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe von der Rechtsanwalts-
kammer Kassel mit Genehmigung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird (§ 40
Abs. 4 BBiG).

(9) Von Absatz 2 darf nur abgewichen werden, wenn anderenfalls die erforderliche
Zahl von Mitgliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann (§ 40 Abs. 5
BBiG).

§ 3

Ausschluss und Befangenheit

(1) Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, wer Angehöriger eines Prü-
fungsbewerbers ist. Angehörige im Sinne des Satzes 1 sind:
1. Verlobte,
2. Ehegatten,
3. Partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes,
4. Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,
5. Geschwister,
6. Kinder der Geschwister,
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
8. Geschwister der Eltern,
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit häusli-

cher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern
und Pflegekinder).

Angehörige sind die in Satz 2 aufgeführten Personen auch dann, wenn

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende Ehe oder
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch
Annahme als Kind erloschen ist,

3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die
Personen weiterhin, wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Halten sich Mitglieder des Prüfungsausschusses nach Abs. 1 für ausgeschlossen
oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben sind, ist dies der
Rechtsanwaltskammer mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Die
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Entscheidung über den Ausschuss von der Mitwirkung trifft die zuständige Stelle,
während der Prüfung der Prüfungsausschuss.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Aus-
übung des Prüfungsamtes zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfling das Vorliegen
eines solchen Grundes behauptet, so hat der Betroffene dies der Rechtsanwalts-
kammer mitzuteilen, während der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend.

(4) Ausbilder sollen, soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder
erfordern, nicht mitwirken.

(5) Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der Befangenheit eine ordnungs-
gemäße Besetzung des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, kann die Rechts-
anwaltskammer die Durchführung der Prüfung einem anderen Prüfungsausschuss, er-
forderlichenfalls einer anderen zuständigen Stelle, übertragen oder den betroffenen
Prüfling einem anderen Prüfungsausschuss zuweisen. Das gleiche gilt, wenn eine ob-
jektive Durchführung der Prüfung aus anderen Gründen nicht gewährleistet erscheint.

§ 4

Beschlussfähigkeit

(1) Der Prüfungsausschuss ist nur beschlussfähig, wenn alle Mitglieder mitwirken.

(2) Der Prüfungsausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit.

§ 5

Geschäftsführung

(1) Die Rechtsanwaltskammer Kassel regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsaus-
schuss dessen Geschäftsführung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und
Durchführung der Beschlüsse.

(2) Die Sitzungsprotokolle sind mindestens vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. § 24
Abs. 3 bleibt unberührt.

§ 6

Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über alle Prüfungsvorgänge gegenü-
ber Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt nicht gegenüber dem Berufsbil-
dungsausschuss.
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§ 7

Prüfungstermine

(1) Die für die Prüfung maßgeblichen Prüfungstermine im Sinne des § 43 Abs. 1 Nr. 1
BBiG sind der 31. Juli und der 31. Januar eines jeden Jahres.

(2) Die Rechtsanwaltskammer Kassel bestimmt in der Regel zwei für die Durchfüh-
rung der Prüfung maßgebenden Termine im Jahr. Diese Termine sollen auf den Ablauf
der Berufsausbildung und des Schulhalbjahres sowie des Schulbetriebes abgestimmt
sein.

(3) Die Rechtsanwaltskammer Kassel gibt das Datum des Beginns der schriftlichen
Prüfung in ihren Mitteilungsblättern bzw. Rundschreiben zwei Monate vorher bekannt
und setzt gleichzeitig die Anmeldefrist fest.

§ 8

Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung

(1) Zur schriftlichen Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 Abs. 1 BBiG)

1. wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht spä-
ter als zwei Monate nach dem Prüfungstermin gemäß § 7 Abs. 1 endet,

2. wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie vorgeschrie-
bene schriftliche Ausbildungsnachweise geführt hat und

3. wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder
die Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertreter oder Vertreterinnen zu vertre-
ten haben.

(2) Zur schriftlichen Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen (§ 43 Abs. 2 BBiG), wer in
einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausge-
bildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf entspricht.

Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf, wenn er nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen
Ausbildungsordnung gleichwertig ist, systematisch, insbesondere im Rahmen einer
sachlichen und zeitlichen Gliederung durchgeführt wird, und durch Lernortkooperation
einen angemessenen Anteil an fachpraktischer Ausbildung gewährleistet. 

(3) Zur Zusatzprüfung als Notarfachangestellte/r gem. § 9 Abs. 4 der Prüfungsord-
nung sind Rechtsanwaltsgehilfen/-fachangestellte zuzulassen (externe Prüfung), so-
fern sie eine zweijährige Berufstätigkeit im Notariat nachweisen.
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(4) Körperlich, geistig oder seelische behinderte Menschen sind zur Abschlussprü-
fung auch zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 Nr. 2 und 3 nicht vorlie-
gen (§ 65 Abs. 2 Satz 2 BBiG).

§ 9
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(§ 45 BBiG)

(1) Auszubildende können nach Anhören des Ausbildenden oder der Ausbildenden
und der Berufsschule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelas-
sen werden, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen.

(2) Bei der Beurteilung der betrieblichen Leistung sind entsprechend der Ausbil-
dungsverordnung der Ausbildungsgang, der Leistungsstand und die in der bis zur Prü-
fung noch verbleibende Zeit zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse im Hinblick
auf die Erreichung des Ausbildungsziels zu berücksichtigen.

(3) Für die Beurteilung durch die berufsbildende Schule (Berufsschule) ist davon aus-
zugehen, dass überdurchschnittliche Leistungen Voraussetzung für eine vorzeitige
Zulassung zur Prüfung sind. Eine entsprechende Leistung liegt vor, wenn bezogen auf
die für die Prüfung wesentlichen Lerngebiete im Durchschnitt mindestens die
Gesamtnote „gut“ (2,49) erreicht wird.

(4) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens
das Eineinhalbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf
tätig gewesen ist, in dem die Prüfung ablegt werden soll. Als Zeiten der Berufstätigkeit
gelten auch Ausbildungszeiten in einem anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf.
Vom Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder teilweise abgesehen wer-
den, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht
wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die berufliche Handlungsfähigkeit er-
worben hat, die die Zulassung zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu berücksichtigen.

(5) Soldaten oder Soldatinnen auf Zeit und ehemalige Soldaten oder Soldatinnen sind
nach Abs. 4 Satz 3 zur Abschlussprüfung zuzulassen, wenn das Bundesministerium
der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle bescheinigt, dass der Bewerber
oder die Bewerberin berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat,
welche die Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. 

§ 10

Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich nach den von der Rechtsanwaltskammer
Kassel bestimmten Anmeldefristen und -formularen durch den Ausbildenden oder die
Ausbildende mit Zustimmung des Auszubildenden oder der Auszubildenden zu erfolgen.
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(2) Der Prüfungsbewerber bzw. die Prüfungsbewerberin selbst kann den Antrag auf
Zulassung zur Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere in Fällen gemäß § 9 und bei
Wiederholungsprüfungen, falls ein Ausbildungsverhältnis nicht mehr besteht.

(3) Örtlich zuständig für die Anmeldung ist die Rechtsanwaltskammer Kassel, wenn in
deren Bezirk

– in den Fällen des § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1 die Ausbildungsstätte liegt,

– in den Fällen des § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 4 und 5  die Arbeitsstätte oder, soweit kein
Arbeitsverhältnis besteht, der Wohnsitz des Prüfungsbewerbers bzw. der Prüfungs-
bewerberin liegt.

(4) Der Anmeldung sollen beigefügt werden

a) in den Fällen des § 8 Abs. 1 und § 9 Abs. 1

– Bescheinigung über die Teilnahme an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen

– Bescheinigung des Ausbildenden oder der Ausbildenden über die ordnungs-
gemäße Führung der vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweise so-
wie die schriftlichen Ausbildungsnachweise (Berichtshefte)

b) in den Fällen des § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 4 und 5

– Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung über den Erwerb von Kenntnis-
sen und Fertigkeiten oder Ausbildungsnachweise

– ggf. weitere Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweise.

§ 11

Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die Rechtsanwaltskammer
Kassel. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so entscheidet der
hierfür zuständige Prüfungsausschuss (§ 46 Abs. 1 Satz 2 BBiG).

Auszubildenden, die Elternzeit in Anspruch genommen haben, darf bei der Ent-
scheidung über die Zulassung hieraus kein Nachteil erwachsen (§ 46 Abs. 2 BBiG).

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist dem Prüfungsbewerber bzw. der Prü-
fungsbewerberin rechtzeitig unter Angabe des Prüfungstages und -ortes der schriftli-
chen Prüfung einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen.

(3) Die Zulassung kann von dem nach § 12 Abs. 1 zuständigen Prüfungsausschuss
bis zum ersten Prüfungstage, wenn sie auf Grund von gefälschten Unterlagen oder
falschen Angaben ausgesprochen wird, widerrufen werden.
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§ 12

Zuständige Prüfungsausschüsse

(1) Zu Beginn eines Jahres bestimmt die Rechtsanwaltskammer Kassel für die
Bezirke Fulda, Kassel und Marburg jeweils einen zuständigen Prüfungsausschuss für
die Zulassung gem. § 11 Abs. 1 Satz 2.

(2) Die Aufgaben für die schriftliche Abschlussprüfung und für die Zwischenprüfung
werden von einem jeweils rechtzeitig für eine Prüfung von der Rechtsanwaltskammer
Kassel bestellten Prüfungsausschuss (Aufgabenerstellungsausschuss) entworfen.
Hierbei sollen alle Ausschüsse gleichmäßig berücksichtigt werden.

(3) Die vom Aufgabenerstellungsausschuss entworfenen Prüfungsaufgaben sind dem
für die nächste Prüfung von der Rechtsanwaltskammer Kassel zu bestellenden Auf-
gabenerstellungsausschuss zur Prüfung und Begutachtung vorzulegen. Über die end-
gültige Fassung der Prüfungsaufgaben entscheidet der Prüfungsausschuss, der die
Prüfungsaufgaben erstellt hat. Die Aufgaben sind für alle Prüfungsausschüsse des
Kammerbezirks verbindlich.

(4) Für die Abnahme der Prüfung der einzelnen Prüflinge regelt sich die Zuständigkeit
der Ausschüsse wie folgt:

Für die Prüflinge aus dem Berufsschulbezirk Marburg sind Marburger Prüfungs-
ausschüsse, für die Prüflinge aus dem Berufsschulbezirk Fulda sind Fuldaer Prüfungs-
ausschüsse und für die übrigen Prüflinge sind Kasseler Prüfungsausschüsse zustän-
dig.

In besonderen Fällen sind Ausnahmen zulässig.

Es kann insbesondere ein Ausschuss an einem anderen Prüfungsort mit der Durch-
führung beauftragt werden, wenn in einem Prüfungstermin weniger als sechs Prüflinge
zur Prüfung zugelassen sind.

Bestehen an einem Ort mehrere Prüfungsausschüsse, dann wird die Verteilung der
Prüflinge auf die Ausschüsse durch die Kammer vorgenommen. Die Kammer legt
dabei unter Berücksichtigung der Zahl der Prüflinge und der Belastung der Prü-
fungsausschüsse durch die Prüfung fest, ob jeweils ein oder mehrere Ausschüsse mit
der Durchführung der Prüfung betraut werden.

Werden mehrere Ausschüsse betraut, so erfolgt die Zuteilung möglichst gleichmäßig
auf die Ausschüsse. Die Verteilung der Prüflinge wird nach alphabetischer Reihenfolge
vorgenommen.

Ausnahmen hiervon sind in folgenden Fällen zu machen:

Ist in dem an sich zuständigen Prüfungsausschuss der Ausbildende bzw. die Ausbil-
dende oder ein in der Praxis des Ausbildenden bzw. der Ausbildenden tätiger Arbeit-
nehmer bzw. Arbeitnehmerin beteiligt, so ist der Prüfling einem anderen Prüfungs-
ausschuss zuzuteilen. Besteht nur ein Prüfungsausschuss an einem Ort, so hat an
Stelle des ausgeschlossenen Prüfers bzw. der ausgeschlossenen Prüferin dessen
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Stellvertreter bzw. Stellvertreterin diesen Prüfling zu prüfen. Bei der Wiederholungs-
prüfung ist der Prüfling ebenfalls in der Regel einem anderen Prüfungsausschuss zu-
zuteilen.

§ 13
Prüfungsgegenstand

(§ 38 BBiG)

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der Prüfling die berufliche Hand-
lungsfähigkeit erworben hat. In ihr soll der Prüfling nachweisen, dass er die erforderli-
chen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, die notwendigen beruflichen Kenntnisse und
Fähigkeiten besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermittelnden, für die
Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Ausbildungsverordnung ist
zugrunde zu legen.

(2) Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen mündlichen Teil gemäß
der Ausbildungsverordnung.

(3) Soweit behinderte Menschen an der Prüfung teilnehmen, sind deren Belange bei
der Prüfung zu berücksichtigen.

§ 14

Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus je fünf Prüfungsfächern.

(2) Für die Ausbildungsberufe Rechtsanwaltsfachangestellter/Rechtsanwaltsfachan-
gestellte und Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter/Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellte sind gemeinsame Prüfungsfächer:

1. Recht, Wirtschafts- und Sozialkunde;
das Prüfungsfach umfasst insbesondere bürgerliches Recht, Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht, Grundlagen des Verfassungsrechts, des
Wirtschaftens und der Wirtschaftspolitik, Geld und Zahlungsverkehr, Kredit;

2. Rechnungswesen;
das Prüfungsfach umfasst insbesondere berufsbezogenes Rechnen und berufsbe-
zogene Buchführung;

3. Fachbezogene Informationsverarbeitung;
das Prüfungsfach Fachbezogene Informationsverarbeitung umfasst:

a) in Textbearbeitung in 60 Minuten Formulieren und Gestalten eines fachkundli-
chen Textes nach Vorgaben mit Hilfe automatisierter Textverarbeitung,
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b) in Textverarbeitung in 30 Minuten Erfassen und Gestalten eines fachkundlichen
Textes mit Hilfe automatisierter Textverarbeitung.

(3) Für den Ausbildungsberuf Rechtsanwaltsfachangestellter/Rechtsanwaltsfachan-
gestellte sind weitere Prüfungsfächer

1. Zivilprozessrecht;
das Prüfungsfach umfasst insbesondere Ablauf des Zivilprozesses, Mahnverfahren,
Zwangsvollstreckung;

2. Rechtsanwaltsgebührenrecht;
das Prüfungsfach umfasst insbesondere Erstellen von Vergütungsrechnungen und
das Kostenfestsetzungsverfahren.

(4) Für den Ausbildungsberuf Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter/ Rechtsan-
walts- und Notarfachangestellte sind weitere Prüfungsfächer

1. Zivilprozessrecht und freiwillige Gerichtsbarkeit;
das Prüfungsfach umfasst insbesondere den Ablauf des Zivilverfahrens, Mahnver-
fahren, Zwangsvollstreckung; Grundbuch-, Register- und Beurkundungsrecht ein-
schließlich des zugehörigen materiellen Rechts;

2. Gebühren- und Kostenrecht;
das Prüfungsfach umfasst insbesondere Erstellen von Vergütungs- und Kosten-
rechnungen, das Kostenfestsetzungsverfahren und Kosteneinziehung.

(5) Im Prüfungsfach Fachbezogene Informationsverarbeitung beträgt die Prüfungs-
dauer in Textbearbeitung (3.a) 60 Minuten und in Textverarbeitung (3.b) 30 Minuten.
Für das Prüfungsfach Rechnungswesen beträgt die Prüfungsdauer 60 Minuten, für die
übrigen Prüfungsfächer jeweils 90 Minuten; sie kann insbesondere unterschritten wer-
den, soweit die Prüfung in programmierter Form durchgeführt wird. Eine Entscheidung
hierüber trifft der Aufgabenerstellungsausschuss.

Die zulässigen Hilfsmittel, sowohl zu den Zwischenprüfungen als auch zu den Ab-
schlussprüfungen, werden von dem Berufsbildungsausschuss festgelegt.

§ 15

Mitteilung des Ergebnisses der schriftlichen Prüfung

Das Ergebnis der einzelnen Prüfungsarbeiten ist den Prüflingen zusammen mit der
Ladung zwei Wochen vor dem Tag der mündlichen Prüfung mitzuteilen.

Prüflinge, die die Prüfung nicht mehr bestehen können, erhalten gleichzeitig die Ent-
scheidung des Ausschusses über die Nichtzulassung zur mündlichen Prüfung und das
Nichtbestehen der Abschlussprüfung mitgeteilt.
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§ 16

Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung ist ein Prüfungsfach. In einem Prüfungsgespräch soll der
Prüfling zeigen, dass er mit den für den Ausbildungsberuf wesentlichen Fragen ver-
traut ist und praktische Fälle lösen kann.

(2) Die mündliche Prüfung wird vom Prüfungsausschuss unter Leitung des Vorsit-
zenden oder der Vorsitzenden abgenommen und soll als Gruppenprüfung stattfinden.

(3) Die Dauer der mündlichen Prüfung soll 20 Minuten nicht unter- und 30 Minuten pro
Prüfling nicht überschreiten. In der Regel soll nach 90 Minuten Prüfungsdauer die
Prüfung durch eine angemessene Pause unterbrochen werden.

(4) Der Prüfling hat die vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweise
(Berichtshefte) zur mündlichen Prüfung mitzubringen und auf Verlangen dem Prü-
fungsausschuss vorzulegen.

§ 17

Ergänzungsprüfung

(1) Sind in der schriftlichen Prüfung die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Fächern
„mangelhaft“ und in den übrigen Fächern mit mindestens „ausreichend“ bewertet wor-
den, so ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in
einem der mit „mangelhaft“ bewerteten schriftlichen Fächer eine mündliche Ergän-
zungsprüfung von etwa 15 Minuten Dauer durchzuführen, wenn diese für das Beste-
hen der Prüfung insgesamt den Ausschlag geben kann.

(2) Über die Zulassung zur Ergänzungsprüfung und deren Termin entscheidet der
Prüfungsausschuss.

(3) Der Prüfling bestimmt das Fach, in dem die Ergänzungsprüfung stattfinden soll,
wenn zwei mangelhafte Leistungen vorliegen. Das Prüfungsfach „Fachbezogene Infor-
mationsverarbeitung“ kann nicht Gegenstand der Ergänzungsprüfung sein.

(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses sind die schriftliche Arbeit in diesem Prüfungs-
fach und die mündliche Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. Im Übri-
gen gilt § 23. Das Ergebnis der Ergänzungsprüfung tritt an die Stelle der schriftlichen
Arbeit in diesem Prüfungsfach.

(5) Die Ergänzungsprüfung findet im Anschluss an die mündliche Prüfung als
Einzelprüfung statt, spätestens innerhalb einer Woche. Die Entscheidung hierüber trifft
der Prüfungsausschuss. Das Ergebnis der Ergänzungsprüfung ist dem Prüfungs-
teilnehmer sofort mitzuteilen.

(6) Die §§ 18 bis 22 gelten entsprechend.
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§ 18

Nichtöffentlichkeit

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter oder Vertreterinnen der obersten Landes-
behörde und der Rechtsanwaltskammer Kassel sowie die Mitglieder und stellvertre-
tenden Mitglieder des Berufsbildungsausschusses und anderer Prüfungsausschüsse
können anwesend sein. Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die
Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend sein.

§ 19

Leitung und Aufsicht

(1) Die Prüfung wird unter Leitung der oder des Vorsitzenden vom gesamten Prü-
fungsausschuss abgenommen.

(2) Bei schriftlichen Prüfungen regelt die Rechtsanwaltskammer Kassel im Benehmen
mit den zuständigen Prüfungsausschüssen die Aufsichtsführung, die sicherstellen soll,
dass der Prüfling die Arbeiten selbständig und nur mit den erlaubten Arbeits- und
Hilfsmitteln ausführt.

(3) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 20

Ausweispflicht und Belehrung

(1) Die Prüflinge haben sich auf Verlangen des Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden
oder des Aufsichtsführenden bzw. der Aufsichtsführenden über ihre Person auszuwei-
sen. Sie sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung ste-
hende Zeit, die erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshand-
lungen und Ordnungsverstöße zu belehren.

(2) Die Prüflinge sind über die Bestimmungen nach §§ 21 und 22 zu belehren und da-
rauf hinzuweisen, dass anderenfalls eine ihnen bekannte gesundheitliche Beeinträch-
tigung bei Teilnahme an der Prüfung nicht berücksichtigt werden kann.

§ 21

Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Prüflinge, die zu einer Täuschungshandlung unmittelbar ansetzen, eine solche
durchführen oder sich in sonstiger Weise unerlaubter Arbeits- und Hilfsmittel bedie-
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nen, nehmen nach entsprechenden tatsächlichen Feststellungen des Aufsichtsfüh-
renden oder der Aufsichtsführenden nur noch unter dem Vorbehalt einer Entscheidung
über die Folgen durch den Prüfungsausschuss an der Prüfung teil.

(2) Ein Prüfling kann von der Prüfung durch den Aufsichtsführenden bzw. die Auf-
sichtsführende vorläufig ausgeschlossen werden, wenn er die Prüfung so stört, dass
eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung mit den anderen Prüflingen nicht
durchführbar ist, insbesondere diese in unzumutbarer Weise gestört werden.

(3) Über die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungsverstößen entscheidet
der Prüfungsausschuss. Er kann in dem betreffenden Prüfungsfach die Note „mangel-
haft“ und in schwerwiegenden Fällen, insbesondere bei Täuschungshandlungen die
Note „ungenügend“ unter Angabe der Punktzahl erteilen.

§ 22

Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Prüfungsbewerber können nach erfolgter Anmeldung, spätestens am Tag vor der
schriftlichen Prüfung, durch schriftliche Erklärung gegenüber der Rechtsanwaltskam-
mer Kassel zurücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Später kann
nur noch aus wichtigem Grund zurückgetreten werden (z. B. im Krankheitsfall durch
Vorlage eines ärztlichen Attestes).

(2) Erfolgt der Rücktritt aus wichtigem Grund, so kann die Prüfung erst zum nächsten
Prüfungstermin fortgesetzt werden. Abgeschlossene Prüfungsleistungen brauchen
zum neuen Prüfungstermin nicht wiederholt zu werden.

(3) Erfolgt ein Rücktritt nach Beginn der Prüfung ohne wichtigen Grund oder nehmen
Prüfungsbewerber an der Prüfung ganz oder teilweise nicht teil, so gilt die Prüfung als
nicht bestanden.

(4) Die notwendigen Entscheidungen trifft der zuständige Prüfungsausschuss.

§ 23

Bewertung

(1) Die Prüfungsleistungen in der schriftlichen und mündlichen Prüfung einschließlich
der mündlichen Ergänzungsprüfung sind wie folgt zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung
= 100 - 92 Punkte = Note 1 = sehr gut

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= 91 - 81 Punkte = Note 2 = gut
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eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende Leistung
= 80 - 67 Punkte = Note 3 = befriedigend

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch
entspricht
= 66 - 50 Punkte = Note 4 = ausreichend

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind
= 49 - 26 Punkte = Note 5 = mangelhaft

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grund-
kenntnisse lückenhaft sind
= 25 - 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

(2) Für jedes schriftliche Prüfungsfach und die mündliche Prüfung müssen 100 Punkte
erreichbar sein.

(3) Zur Vorbereitung der Beschlussfassung gem. § 24 Abs. 1 beauftragt der Vorsit-
zende oder die Vorsitzende jeweils zwei Mitglieder unter Einbeziehung der eigenen
Person mit der Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prüfungsleis-
tungen (§ 42 Abs. 2 Satz 1 BBiG). Die nach Satz 1 beauftragten Mitglieder dokumen-
tieren die wesentlichen Abläufe und halten die für die Bewertung erheblichen Tat-
sachen fest (§ 42 Abs. 3 BBiG).

(4) Die Prüfungsleistungen sind von den beauftragten Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses unter Beachtung der vom Aufgabenerstellungsausschuss vorgegebenen
Gewichtung der einzelnen Prüfungsfragen getrennt und selbständig zu bewerten. Die
Kennzeichnung auf den Arbeiten ist zulässig. Die Arbeiten für das Prüfungsfach Fach-
bezogene Informationsverarbeitung können von Fachlehrern oder Fachlehrerinnen
vorbereitend bewertet werden.

(5) Die in den einzelnen Prüfungsfächern von den beauftragten Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses jeweils ermittelte Punktzahl ist zu addieren und die Summe durch
zwei zu teilen. Das Ergebnis wird auf volle Punkte aufgerundet.

(6) In einem Fach, in dem eine mündliche Ergänzungsprüfung stattgefunden hat, wer-
den die Punktzahlen für die schriftliche Arbeit verdoppelt, die Punktzahl für die münd-
liche Prüfung hinzugerechnet und das Ergebnis durch die Zahl drei geteilt; eine evtl.
Aufrundung findet erst zuletzt statt.

§ 24

Beschlussfassung, Bewertung der Abschlussprüfung

(1) Beschlüsse über die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistungen, der Prü-
fung insgesamt sowie über das Bestehen und Nichtbestehen der Abschlussprüfung
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werden durch den Prüfungsausschuss gefasst. Das Ergebnis der gesamten Prüfung
wird festgestellt, indem die Punkte der schriftlichen Prüfung und die doppelte
Punktzahl der mündlichen Prüfung addiert und die Summe durch die Zahl 7 geteilt
wird. Ergibt sich ein Bruchteil eines Punktes, so ist immer aufzurunden.

(2) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wenn die Punktzahl der Gesamtprüfung und
in fünf Prüfungsfächern mindestens 50 Punkte (ausreichend) und im sechsten Prü-
fungsfach mindestens 26 (mangelhaft) beträgt.

(3) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Feststellung der einzelnen Prü-
fungsergebnisse ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen.

(4) Der Prüfungsausschuss soll dem Prüfling am letzten Prüfungstag mitteilen, ob er
die Prüfung

„bestanden“ oder „nicht bestanden“

hat. Hierüber ist dem Prüfling unverzüglich eine von dem Vorsitzenden oder der
Vorsitzenden zu unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei ist als Termin
des Bestehens bzw. Nichtbestehens der Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen.

§ 25

Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfling von der Rechtsanwaltskammer Kassel ein
Prüfungszeugnis gemäß § 37 BBiG.

(2) Das Prüfungszeugnis enthält
– die Personalien des Prüflings
– den Ausbildungsberuf
– das Gesamtergebnis der Prüfung
– das Datum des Bestehens der Prüfung
– die Unterschriften des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden des Prüfungsaus-

schusses und des Beauftragten oder der Beauftragten der Rechtsanwalts-
kammer Kassel mit Siegel.

(3) Auf Verlangen sind die einzelnen Prüfungsleistungen gesondert zu bescheinigen.
In diesem Fall müssen alle Prüfungsfächer aufgeführt werden.

(4) Dem Zeugnis wird auf Antrag des Prüflings eine englischsprachige und eine fran-
zösischsprachige Übersetzung beigefügt. Auf Antrag des Prüflings kann das Ergebnis
berufsschulischer Leistungsfeststellungen auf dem Zeugnis ausgewiesen werden.

(5) Ausbildenden werden auf deren Verlangen die Ergebnisse der Abschlussprüfung
des Auszubildenden oder der Auszubildenden übermittelt.
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§ 26

Nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfling und seine gesetzlichen
Vertreter sowie der Ausbildende oder die Ausbildende von der Kammer einen schrift-
lichen Bescheid. Darin ist anzugeben, welche Prüfungsleistungen als nicht ausrei-
chend bewertet worden sind und welche Prüfungsleistungen in einer Wiederholungs-
prüfung auf Antrag nicht mehr wiederholt zu werden brauchen (§ 27 Abs. 2).

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungsprüfung ist hinzuweisen.

§ 27

Wiederholungsprüfung

(1) Die Abschlussprüfung kann im Fall des Nichtbestehens zweimal wiederholt werden.

(2) Hat der Prüfling bei nicht bestandener Prüfung schriftliche Prüfungsleistungen mit
mindestens befriedigendem Ergebnis erbracht, so sind diese Prüfungsleistungen auf
Antrag des Prüflings nicht zu wiederholen, sofern dieser sich innerhalb von zwei
Jahren – gerechnet vom Tage der Beendigung der nicht bestandenen Prüfung an – der
Wiederholungsprüfung unterzieht.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin wiederholt werden.

(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung gelten sinngemäß. Bei der
Anmeldung sind außerdem Ort und Datum der vorausgegangenen Prüfung anzugeben.

ZWISCHENPRÜFUNG

§ 28

Zweck

Zweck der Zwischenprüfung ist die Ermittlung des jeweiligen Ausbildungsstandes, um
gegebenenfalls korrigierend auf die weitere Ausbildung einwirken zu können.

§ 29

Gegenstand

Gegenstand der Zwischenprüfung sind die in der Ausbildungsverordnung vom 
23. November 1987 für das erste Ausbildungsjahr aufgeführten Fertigkeiten und
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Kenntnisse sowie der im Berufsschulunterricht entsprechend den Rahmenlehrplänen
zu vermittelnde Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

§ 30

Durchführung

(1) Die Zwischenprüfung wird von den nach § 2 berufenen Prüfungsausschüssen ab-
genommen.

(2) Die Zwischenprüfung wird nur schriftlich durchgeführt. Es werden drei Arbeiten
geschrieben, und zwar je eine aus dem Gebiet

1. Recht,

2. Büropraxis und -organisation,

3. Wirtschafts- und Sozialkunde.

(3) Die Aufgaben werden von dem nach § 12 bestellten Prüfungsausschuss für alle
Prüfungsausschüsse verbindlich erarbeitet.

§ 31

Zeitpunkt

Die Zwischenprüfung soll nach Ablauf des ersten Ausbildungsjahres, jedoch nicht spä-
ter als 18 Monate nach Beginn der Ausbildung stattfinden. Die Kammer setzt jährlich
einen Termin für die Zwischenprüfung fest, der nach den Sommerferien der Berufs-
schule liegt; § 7 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 32

Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Anmeldung zur Zwischenprüfung hat schriftlich in der von der Rechtsan-
waltskammer Kassel bestimmten Anmeldefrist unter Verwendung des von der
Rechtsanwaltskammer Kassel vorgesehenen Anmeldeformulars durch den Ausbilden-
den oder die Ausbildende zu erfolgen. Von dem Ausbildenden oder der Ausbildenden
muss bescheinigt werden, dass der Auszubildende oder die Auszubildende die vorge-
schriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweise (Berichtshefte) ordnungsgemäß ge-
führt hat.

(2) Für die Durchführung der Zwischenprüfung gelten die §§ 3, 12 Abs. 3, 18, 19 Abs. 2
und 3, 20, 21.
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(3) Ein Rücktritt von der Zwischenprüfung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes möglich.

§ 33

Bewertungsmaßstab und Prüfungsbescheinigung

(1) Als Bewertungsmaßstab gilt § 23 entsprechend.

(2) Über die Teilnahme an der Zwischenprüfung wird eine Bescheinigung ausgestellt.
Sie enthält eine Bewertung der Prüfungsfächer gemäß § 23. Auf Besonderheiten kann
der Prüfungsausschuss hinweisen.

(3) Die Bescheinigung erhalten der Auszubildende oder die Auszubildende, die ge-
setzlichen Vertreter, der Ausbildende oder die Ausbildende und die Berufsschule.

§ 34

Erweiterungsprüfung

Wer die Prüfung als Rechtsanwaltsfachangestellter/Rechtsanwaltsfachangestellte oder
als Notarfachangestellter/Notarfachangestellte (auch unter einer der früheren Berufs-
bezeichnungen) bestanden hat, kann an einer Erweiterungsprüfung für den Beruf
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter/Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte
unter den Voraussetzungen des § 9 teilnehmen.

Prüfungsfächer sind

1. Fachbezogene Informationsverarbeitung, wenn diese nicht Gegenstand der frühe-
ren Prüfung war (Erreichbare Punktzahl 100)

Prüfungsdauer gemäß § 14 Abs. 5

2. die Prüfungsfächer unter § 14 Abs. 4 soweit sie den neuen Teil des Gesamtberufes
betreffen (Erreichbare Punktzahl jeweils 50 Punkte)

Prüfungsdauer jeweils 45 Minuten

3. Mündliche Prüfung
Diese Prüfung beschränkt sich auf den neuen Teilbereich des Gesamtberufes
(Erreichbare Punktzahl 50)

Prüfungsdauer: Die Hälfte der in § 16 Abs. 3 vorgesehenen Zeit.

Die Erweiterungsprüfung kann nur bestanden werden, wenn in diesen Prüfungsteilen
die Hälfte der für diesen Teilbereich erreichbaren Punktzahl erzielt wird. Eine Ergän-
zungsprüfung ist nicht möglich.
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In den Prüfungsfächern unter Nr. 2 und 3 wird eine Gesamtnote aus der Hälfte der
Punktzahl der bestandenen Prüfung und der in der Erweiterungsprüfung erzielten
Punkte gebildet.

Sind aus der früheren Prüfung nur die Noten bekannt, so wird der mittlere Wert der ein-
zelnen Noten aus § 23 eingesetzt.

§ 35

Vom Arbeitsamt geförderte Umschulungsverhältnisse

(1) Die Regelungen dieser Prüfungsordnung gelten auch für Umschüler oder Um-
schülerinnen, deren Umschulungsvertrag in das Verzeichnis der Umschulungsverhält-
nisse eingetragen ist.

(2) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile von
der Rechtsanwaltskammer Kassel zu befreien, wenn er eine andere vergleichbare
Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor
einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur
Umschulungsprüfung innerhalb von fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens
der anderen Prüfung erfolgt.

(3) Die aus diesen Prüfungsteilen (Abs. 2) erzielten Noten werden als mittlerer Wert der
einzelnen Noten aus § 23 eingesetzt.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 36

Rechtsmittel

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der Rechtsanwalts-
kammer Kassel sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber
oder die Prüfungsbewerberin bzw. Prüfling mit einer Rechtsmittelbelehrung zu verse-
hen. Diese richtet sich im einzelnen nach der Verwaltungsgerichtsordnung.

§ 37

Prüfungsunterlagen

Auf Antrag ist dem Prüfling gemäß § 29 HVwVfG Einsicht in seine Prüfungsunterlagen
zu gewähren.
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Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind zwei Jahre, die Anmeldungen und Nieder-
schriften gemäß § 10 sind zehn Jahre aufzubewahren.

§ 38

Inkrafttreten, Genehmigung

Die Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Justiz-Ministerial-Blatt
für Hessen in Kraft.

Die bisher geltende Prüfungsordnung ist weiter anzuwenden, soweit ein Anspruch auf
Prüfung nach ihren Bestimmungen besteht. 

Kassel, den 30. 1. 2008 Der Vorstand
der Rechtsanwaltskammer Kassel

Dilcher
Präsident

Die Prüfungsordnung wurde am 5. Mai 2008 nach § 47 Abs. 1 Satz 2 Berufsbildungs-
gesetz in der Fassung des Berufsbildungsreformgesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I
S. 931), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246), i. V.
m. § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Berufs-
bildung vom 25. Februar 2008 (GVBl. I S. 25) vom Hessischen Ministerium der Justiz
genehmigt.

PERSONALNACHRICHTEN

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Ver-
öffentlichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht

Ernannt wurden:

Zum Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht : Richter am Oberlandesgericht Dr. Christoph Gebhardt,

Dr. Rainer Oberheim und Dr. Wolfgang Weber in Frankfurt
am Main.
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Ausgeschieden ist:

Ruhestand:

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Diethelm Harder in Frankfurt am Main.

Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht

Ernannt wurde:

Zum Leitenden Oberstaats-
anwalt als Abteilungsleiter bei
einer Staatsanwaltschaft bei
einem Oberlandesgericht : Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter und ständiger Ver-

treter eines Leitenden Oberstaatsanwalts bei einer
Staatsanwaltschaft bei einem Landgericht (Wiesbaden)
Manfred Maurer – unter Berufung in das Beamtenverhält-
nis auf Probe – in Frankfurt am Main.

Landgerichte

Ernannt wurde:

Zum Richter am
Landgericht : Richter auf Probe Jochen Kirschbaum in Frankfurt am

Main – unter Berufung in das Richterverhältnis auf Le-
benszeit –.

Ausgeschieden sind:

Ruhestand:

Vorsitzende Richterinnen am Landgericht Eva Ochß-Sieberer in Darmstadt und
Gundula Ort in Frankfurt am Main.

Amtsgerichte

Ernannt wurde:

Zur Direktorin des
Amtsgerichts : Vorsitzende Richterin am Landgericht (Wiesbaden) Sabine

Schmidt-Nentwig in Groß-Gerau.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:

Direktor des Amtsgerichts Dr. Ernst Karliczek in Langen.
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Sozialgerichte

Ernannt wurden:

Zum Vorsitzenden Richter
am Hessischen
Landessozialgericht : Richter am Hessischen Landessozialgericht Dr. Ernst-

Jürgen Borchert in Darmstadt.

Richterinnen und Richter auf Probe

Ausgeschieden ist:

Richterin auf Probe Bettina Klüwer.

Hessischer Anwaltsgerichtshof

Bestellt wurde:

Richter am Oberlandesgericht Thomas Ebert zum Mitglied des hessischen Anwalts-
gerichtshofs in Frankfurt am Main.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Eine Richterin oder einen Richter am Oberlandesgericht Frankfurt am Main Haupt-
amtliche Lehrkraft am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Roten-
burg a. d. Fulda Verwaltungsfachhochschule – Fachbereich Rechtspflege – in
Rotenburg a. d. Fulda (R 2).

Zu den Aufgaben der Lehrkraft gehört auch die Vertretung des Fachbereichsleiters.

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2005 (S. 55 ff., Anlage 1, Ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil
auszurichten.
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Verwaltungsgerichtsbarkeit

2. Eine Richterin oder einen Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel
(R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2005 S. 55 ff., Anlage 1, Ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil
auszurichten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens bei der Ausschreibung zu Nr. 2.
auf eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vor-
behalten wie eine an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung
zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.

3. Die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Frankfurt 
(R 2 mit Amtszulage nach Fußnote 5).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2005 (S. 55 ff., Anlage 1, Ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil
auszurichten.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens bei der Ausschreibung zu Nr. 3.
auf eventuelle Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vor-
behalten wie eine an Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung
zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.

Sozialgerichtsbarkeit

4. Die Direktorin oder den Direktor des Sozialgerichts Fulda (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2005 (Seite 55 ff., Anlage 1, Ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil
auszurichten.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauen-
anteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Ange-
stellte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen sind binnen drei Wochen auf dem Dienstweg an das Hessische Minis-
terium der Justiz in Wiesbaden zu richten.
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BUCHBESPRECHUNGEN

unter alleiniger Verantwortung der Verfasserin oder des Verfassers.

Paul Tiedemann: Menschenwürde als Rechtsbegriff

2007, 690 Seiten, E 89,–

Berliner Wissenschafts-Verlag

ISBN 978-3-8305-1427-5

Das Werk ist das Ergebnis einer etwa zwölfjährigen Forschung des Autors und ist mit
dem Ziel entstanden, einen Begriff der Menschenwürde zu entwickeln, der eine
Chance hat, kulturübergreifend auf Akzeptanz zu stoßen. Der Autor ist Richter am Ver-
waltungsgericht Frankfurt am Main und zugleich langjähriger nebenamtlicher Dozent
für Staats- und Verfassungsrecht.

Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Im ersten Teil wird eine Bestandsaufnahme des
Menschenwürdebegriffs vorgenommen. Dabei werden zunächst historisch die
Entwicklung des Begriffs beleuchtet, sodann die juristische Rezeption dargelegt und
schließlich auch die philosophischen Konzepte des Menschenwürdebegriffs beleuch-
tet. Im zweiten Teil des Werks steht eine hinreichend bestimmte Klärung des Begriffs
der Menschenwürde im Mittelpunkt, wobei zunächst methodische Vorklärungen vor-
genommen werden und sodann der Begriff der Menschenwürde eingehend, insbe-
sondere philosophisch analysiert wird. Im dritten Teil (Konkretisierung) wird dieser
Begriff an konkreten Konflikten erprobt, beispielsweise an der geistigen Integrität und
der Integrität der Privatsphäre. Im vierten und letzten Teil (Normativierung) wird
schließlich der Zusammenhang der Menschenwürde als Wertbegriff mit den Men-
schenrechten hergestellt, eine Rechtstheorie der Menschenwürde entwickelt und die
Menschenwürde als Grundwert von anderen Verfassungswerten abgegrenzt.

Das Werk ist klar und verständlich geschrieben, übersichtlich gegliedert und ermög-
licht demnach zunächst einen umfassenden Überblick über die rechtliche und philo-
sophische Begriffsgeschichte der Menschenwürde, aber darüber hinaus vor allem eine
eingehende Befassung mit rechtstheoretischen und philosophischen Hintergründen
dieses Begriffs. Schließlich befähigen umfangreiche Literaturnachweise, eine detail-
lierte Rechtsprechungsübersicht und ein Personenregister zu einer noch eingehende-
ren Beschäftigung mit der Thematik der Menschenwürde.

Das vorliegende Rezensionsexemplar kann nunmehr jedem empfohlen werden, der
sich eingehend mit dem Begriff der Menschenwürde beschäftigen will und gerade an
den philosophischen Hintergründen interessiert ist. 

Wiesbaden, den 25. April 2008 Götz Böttner
Richter am Landgericht
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